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Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
102 Zentrale Dienste 

 
Vorlagen-Nummer 

005/21 
 

Sitzungsvorlage  

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 28.01.2021 

 

2.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 23.06.2021 

 

3.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 08.03.2022 

 

4.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 15.09.2022 

 

5.  Verpflichtung gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss öffentlich 21.06.2022 

 

6.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 08.03.2023 

 

7.  Verpflichtung gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss öffentlich 09.05.2023 

 

8.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 06.09.2023 

 

9.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 22.11.2023 

 

10.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 13.03.2024 

 

11.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 25.06.2024 

 

12.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 17.09.2024 

 

13.  Verpflichtung Jugendhilfeausschuss öffentlich 14.11.2024 

 
 

Einführung und Verpflichtung von Ausschussmitgliedern des Jugendhilfeausschusses 
 
Die Ausschussmitglieder, die bisher noch nicht eingeführt und verpflichtet wurden, werden von der/dem 
Vorsitzenden eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben verpflichtet. 
  
Die Verpflichtungsformel lautet: 
  
“Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das 
Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Stadt 
Eschweiler erfüllen werde.” 
  
Der/Die Verpflichtete kann die Erklärung durch religiöse Beteuerung mit den Worten bekräftigen: 
“Ich verpflichte mich, so wahr mir Gott helfe.” 
  
Beteuerungsformeln als Mitglieder anderer Religions- und Bekenntnisgemeinschaften sind zulässig. 
  
Ausschussmitglieder, die dem Rat angehören, wurden bereits in der Ratssitzung am 10.11.2020 eingeführt und 
verpflichtet.  
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A 14 - Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen     Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Datum:     14.01.2021                    

 

gez. Leonhardt   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Gemäß § 67 Abs. 3 i.V.m. § 58 GO NRW werden die Ausschussmitglieder eingeführt und in feierlicher Form zur 
gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine finanziellen Auswirkungen.   
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Keine personellen Auswirkungen.   
 
 
 
Anlagen: 
 





Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
510 Abteilung Kinder- und Jugendförderung, 
Kinderbetreuungsangelegenheiten 

 
Vorlagen-Nummer 

003/24 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Jugendhilfeausschuss öffentlich 11.06.2024 

 
 
Haushalt 2024/2025 - Jugendhilfeetat 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat, die Haushaltsvoranschläge für die Produkte 
 

a) 05 341 01 01 – Unterhaltsvorschussleistungen –  
b) 06 361 01 01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege –  
c) 06 362 01 01 – Kinder- und Jugendförderung –  
d) 06 363 01 01 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien –  
e) 13 551 01 01 – Öffentliches Grün – Teilbereich Kinderspielplätze –  

 
entsprechend dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2024/2025 zu beschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 14 - Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer  
 

Datum: 07.06.2024 

 

gez. Leonhardt   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
 

Entsprechend § 71 Absatz 3 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz – in Verbindung mit § 8 der Satzung für 
das Jugendamt der Stadt Eschweiler hat der Jugendhilfeausschuss Beschlussrecht in Angelegenheiten der 
Jugendhilfe im Rahmen der vom Rat beschlossenen Mittel.  
 
Insoweit bildet der Haushaltsplan 2024/2025 die haushaltswirtschaftliche Grundlage für die Entscheidungen des 
Jugendhilfeausschusses.  
 
Die den Jugendhilfeetat betreffenden Teilbereiche im Haushaltsplan sind in den Produkten 
 

a) 05 341 01 01 – Unterhaltsvorschussleistungen –  
b) 06 361 01 01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege – 
c) 06 362 01 01 – Kinder- und Jugendförderung –  
d) 06 363 01 01 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien –  
e) 13 551 01 01 – Öffentliches Grün – Teilbereich Kinderspielplätze –  

 
abgebildet. Der Jugendhilfeetat ist als Anlage beigefügt. 
 
 

  

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
   
./. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
 
./.   
 
 
Anlagen: 
Antrag der AfD-Stadtratsfraktion vom 31.05.2024 
Auszug Entwurf Haushaltsplan 2024 2025 
Veränderungsliste zum AfD-Antrag 
 























































































Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
131 Ratsbüro und Wahlen 

 
Vorlagen-Nummer 

138/24 
 

Sitzungsvorlage  

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Kenntnisgabe Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 17.04.2024 

 

2.  Kenntnisgabe Jugendhilfeausschuss öffentlich 25.06.2024 

 
 

Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss 
 
Der folgende Wechsel der Vertretungen des Gesundheitsamtes der StädteRegion Aachen gem. § 5 Abs. 3 AG-
KJHG i. V. m. § 5 Abs. 1 Buchst. i) der Satzung für das Jugendamt der Stadt Eschweiler zum 01.05.2024 wird zur 
Kenntnis genommen:  
 
bisheriges beratendes Mitglied:     neues beratendes Mitglied:  
Herr Josef Michels     Frau Sabine Deisz 
 
bisheriges stv. beratendes Mitglied:   neues stv. beratendes Mitglied: 
Frau Sabine Deisz      Frau Mirena Epmeier 
 
 
 
 

A 14 - Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen   Vorgeprüft 

 

gez. Breuer  
 

Datum: 03.04.2024                       

 

gez. Leonhardt   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Das Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen teilte die im Beschlussentwurf genannten Änderungen mit. Diese 
gelten ab dem 01.05.2024.  
 
Die Benennung eines Vertreters des Gesundheitsamtes als beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses 
erfolgt auf Grundlage von § 5 Abs. 3 AG-KJHG i. V. m. § 5 Abs. 1 Buchst. i) der Satzung für das Jugendamt der 
Stadt Eschweiler. Für die Mitglieder ist außerdem gem. § 5 Abs. 2 eine persönliche Vertreterin/ein persönlicher 
Vertreter zu bestellten.  
 
Die Umbesetzung ist durch den Fachausschuss sowie durch den Rat zur Kenntnis zu nehmen. Eine Beschluss-
fassung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
keine 
 
 
 
Anlagen: 
 



Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
511 Abteilung soziale Dienste 

 
Vorlagen-Nummer 

180/24 
 

Sitzungsvorlage  

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Kenntnisgabe Jugendhilfeausschuss öffentlich 11.06.2024 

 
 

Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Pflegekinderhilfe) - aktueller Sachstand 
 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer  
 

Datum: 31.05.2024                      

 

gez. Leonhardt gez. Duikers  
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Wenn Kinder oder Jugendliche nicht mehr bei ihren Eltern leben können, kann das unterschiedliche Gründe haben: 
Überforderungen, längere Klinikaufenthalte z.B. bei psychischen Erkrankungen oder auch Inobhutnahmen der 
Jugendämter aufgrund einer dringenden Gefahrenlage. In vielen Fällen ist nur eine kurzfristige „Zwischenlösung“ 
notwendig; in manchen Fällen können Kinder und Jugendliche jedoch dauerhaft nicht mehr bei ihren Eltern leben. 
Diesen Kindern und Jugendlichen dann einen Lebensort und damit auch eine Entwicklungsperspektive zur 
Verfügung zu stellen, ist Aufgabe und Verantwortlichkeit des öffentlichen Jugendhilfeträgers.  
 
Eine zentrale Säule dabei ist die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in einem „familienanlogen Setting“ 
bzw. in einer Pflegefamilie. Dieses hat in Eschweiler schon immer eine hohe Bedeutung. Das zeigt sich auch sehr 
konkret in Zahlen: Werden im Landesdurchschnitt 44,6% aller Kinder und Jugendlichen in der stationären 
Jugendhilfe in Pflegefamilien gem. § 33 SGB VIII untergebracht (vgl. HzE-Bericht 2024, Datenbasis 2022, 
LVR/LWL), sind es in Eschweiler durchschnittlich über 60 % (siehe Schaubild). 
 
 
 

 
  
Dieser Steueransatz wird dabei bereits seit mehreren Jahren konsequent verfolgt; viele engagierte Pflegeeltern in 
unserer Kommune unterstützen diesen Weg. Im Folgenden soll nun dieser Bereich auch in seiner 
zwischenzeitlichen Differenzierung, die Auswahl von Pflegeeltern oder auch die Entwicklungsanforderungen 
dargestellt werden.  
 
Rechtlicher Rahmen: 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter beschreibt die Aufgabe der Pflegekinderhilfe 
folgendermaßen: 
 
Unter dem Begriff Pflegekinderhilfe ist die Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in 
einer Pflegefamilie zu verstehen. Können Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Gründen vorübergehend 
oder längerfristig nicht bei ihren Eltern leben, bieten Pflegefamilien einen sicheren Lebensort mit stabilen 
Strukturen. Insbesondere kleine Kinder sind auf zuverlässige und kontinuierliche Bezugspersonen angewiesen, die 
sich um die individuellen Bedürfnisse des Kindes kümmern.  
 
Dabei werden die inhaltlichen Aufgaben der so genannten Vollzeitpflege im § 33 SGB VIII beschrieben: 
 
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des 
Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der 
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Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich 
befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders 
entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und 
auszubauen. 
 
Grundsätzlich handelt es sich bei der Vollzeitpflege um eine familienersetzende Leistung der so genannten Hilfen 
zur Erziehung gem. § 27 ff. SGB VIII. Kindern und Jugendlichen wird hier in Familien eine zeitlich befristete oder 
eine auf Dauer angelegte Lebensperspektive gegeben.  
 
Familien, die Pflegekinder aufnehmen, sind dabei hochengagiert und übernehmen eine wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe. Sie bieten Kindern, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie bleiben können die Möglichkeit, innerhalb einer 
anderen Familie aufwachsen oder zeitweise leben zu können. 
 
Welche Hilfeformen können unter dem Begriff der Vollzeitpflege unterschieden werden? 
Unter der Begrifflichkeit können verschiedene Formen der sogenannten familienanalogen Leistungen subsumiert 
werden. Diese unterscheiden sich u.a. in der Finanzierung, fachlichen Qualifikation der Pflegeeltern oder in der 
Einbindung von Zusatzkräften. Im Kern handelt es sich aber immer um Familien, die Kinder und Jugendliche in 
ihren Haushalt aufnehmen. 
 

Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB): 
Das Angebot der „Pflegefamilien auf Zeit“ ist für Säuglinge, Kinder und Jugendliche geeignet, die aufgrund einer 
Krisensituation untergebracht werden müssen. Insbesondere für Kleinkinder ist diese Unterbringungsform die 
adäquate Hilfe. Dies begründet sich vor allem aus der fachlichen Haltung, dass Säuglinge und Kleinkinder in der 
Regel in Familien deutlich besser betreut werden können, als in stationären Einrichtungen mit wechselnden 
Mitarbeitern und Schichtdienststrukturen. Zudem benötigen junge Kinder in der Krise eine Kontinuitätssicherung, 
die vor allem ein tragendes Familiensystem bieten kann. Ziel ist es, die Entwicklungschancen von Kindern in der 
Bereitschaftspflege dadurch zu verbessern, dass eine schnelle und zielführende Perspektivklärung erfolgt und die 
Übergänge aus der Bereitschaftspflege heraus behutsam und den Bedürfnissen des Kindes angemessen gestaltet 
werden. Der Aufenthalt eines Kindes in einer regulären Bereitschaftsfamilie sollte, wenn möglich, nicht den 
Zeitraum von 12 Wochen überschreiten. 
Die Perspektivklärung und weitere Planung sind dabei Kernstücke der Bereitschaftspflege. Aus einer fachlichen 
Haltung heraus sollte über die Rückkehr in den elterlichen Haushalt oder eine geeignete Anschlussmaßnahme 
entschieden werden.  
Die Klärungsprozesse haben unmittelbaren Einfluss auf die Verweildauer von Kindern in der Bereitschaftspflege. 
Gerichtliche Verfahren oder anderweitige Faktoren können die Zeitspanne einer Unterbringung in einer 
Bereitschaftspflege erheblich beeinflussen. Die reguläre Bereitschaftspflege ist somit in ein fortlaufendes 
Klärungsverfahren eingebunden und wird flankiert durch Hilfeplangespräche unmittelbar zu Anfang und zum Ende. 
Zehn erfahrene Bereitschaftspflegefamilien stehen dabei derzeit dem Jugendamt Eschweiler zur Verfügung. 
Zudem besteht innerhalb der StädteRegion Aachen immer wieder die Bereitschaft anderer Jugendämter, in 
Krisensituationen zu unterstützen und entsprechende Pflegefamilien zur Verfügung zu stellen.   
 
FBB akut: 
Ergänzend zum beschriebenen System der FBB wird seit 2018 das Konzept “FBB akut” im Jugendamt Eschweiler 
umgesetzt. Während der Ferienzeiten übernehmen dabei spezielle Familien rund um die Uhr Säuglinge und 
Kleinkinder auf und gewährleisten damit Schutz, Versorgung und Betreuung.  
Der Aufenthalt eines Kindes in einer „FBB akut- Familie“ überschreitet dabei den Zeitraum von zwei Wochen nicht, 
sie dient „nur“ der unmittelbaren Krisenintervention und ist daher zeitlich eng begrenzt. Klärungsprozesse zur 
weiteren Hilfeplanung eines Kindes finden hier nicht statt. In dieser Form der stationären Erziehungshilfe soll 
voranging jederzeit eine Bereitstellung eines Lebensplatzes und eine altersgerechte Betreuung auf Zeit erfolgen. 
Eine schnelle Klärung der weiteren Maßnahmen ist hier erforderlich. Gerichtliche Prozesse oder andere Faktoren 
haben aber auf die Verweildauer von Kindern in dieser Form der Hilfe keinen Einfluss.  
 
„Dauerpflegen“ 
Neben den beschriebenen „Notsystemen“, die z.B. im Rahmen einer Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII zum 
Tragen kommen, werden Kinder und Jugendliche natürlich auch nach der Klärung des individuellen Bedarfs und 
der Notwendigkeit einer dauerhaften Unterbringung in entsprechende Pflegestellen untergebracht. Diese Form der 
Fremdunterbringung ermöglicht das dauerhafte Aufwachsen des Kindes in einem Familiensystem; je nach Fall-
verlauf bis zur Verselbständigung im Rahmen einer Hilfe gem. § 41 SGB VIII. Der Kontakt zur Herkunftsfamilie 
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sollte dabei akzeptiert und gegebenenfalls gefördert werden. Die Familie der Pflegestelle akzeptiert eine Öffnung 
nach außen, die über Fachgespräche, Hausbesuche, Gespräche mit dem Kind oder Kontakte zur Herkunftsfamilie 
entsteht. Teilweise werden diese Kontakte zur Herkunftsfamilie durch das Jugendamt begleitet. Erschwerend ist 
hier, dass die vorhandenen Räumlichkeiten des Jugendamtes zur Durchführung dieser Kontakte seit der 
Flutkatastrophe 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen. Diese Kontakte finden daher wetterabhängig z.B. auf 
öffentlichen Spielflächen, in der städtischen Einrichtung „Villa Faensen- Haus der Begegnung“, aber auch bei freien 
Träger der Jugendhilfe (SKF OV Eschweiler oder Haus St. Josef gGmbH) oder im Flurbereich des Jugendamtes 
statt. Perspektivisch wird sich hier die Situation dahingehend verbessern, dass entsprechende adäquate 
Besuchsräumlichkeiten wieder im Rathaus zur Verfügung gestellt werden.  
 
Insgesamt bedeutet der Platz in einer Pflegestelle für das Kind / den Jugendlichen, ein intensives Zusammenleben 
und ganzjährige Teilhabe am Leben der betreffenden Familie, die sich bewusst für dieses Kind entschieden hat.  
 
Erziehungsstellen 
Erziehungsstellen sind eine Form der Familienpflege nach § 33 SGB VIII für besonders entwicklungsbeeinträchtigte 
oder auch ältere Kinder und Jugendliche, die langfristig in einer Familie untergebracht werden. Dabei haben sie im 
Laufe ihres Lebens so starke Beeinträchtigungen erfahren, dass sie mit ungewöhnlichen Verhaltensweisen 
reagieren oder eine Behinderung festgestellt wurde.  
Mindestens einer der Partner oder die Einzelperson ist zudem in einem pädagogischen Beruf ausgebildet. Die 
Jugendämter der Städte Alsdorf, Eschweiler und Herzogenrath sowie das städteregionale Jugendamt arbeiten 
dabei eng zusammen und bilden z.B. gemeinsam Erziehungsstellen aus.  
 
Verwandschafts- bzw. Netzwerkpflegen 
Grundsätzlich fasst man unter diese Begrifflichkeit, Pflegestellen, die  
 
• mit dem Pflegekind verwandt sind 
• oder Familien die aus dem Umfeld (Milieu) des Kindes kommen. 
 
Dabei werden diese Unterbringungsformen oft durch die/den Leistungsberechtigte/n, d.h. der/die 
Sorgerechtsinhaber/in gewünscht. Diese sehr persönliche Form der Hilfe kann als wichtige Ressource im Rahmen 
eines Unterstützungs- und Unterbringungskonzeptes von Kindern und Jugendlichen gesehen werden.  
Grundlage für diese besondere Form der Vollzeitpflege ist die Würdigung einer bestehenden Bindung oder 
Beziehung des Kindes zu einer verwandten oder bekannten Person.  
 
Weitere Formen der familienanalogen Unterbringung 
Das Angebot in diesem Leistungsspektrum hat sich erheblich erweitert bzw. differenziert. Neben den freien 
Anbietern von Erziehungsstellen (z.B. Erziehungsbüro Rheinland gemeinnützige Gesellschaft mbH, Diakonie 
Düsseldorf etc.), haben sich weitere Leistungsformen etabliert, die teilweise auch eine Betriebserlaubnis gem. § 45 
SGB VIII als Einrichtung der Jugendhilfe benötigen und daher auch der Leistungsnorm § 34 SGB VIII zugeordnet 
werden. Zu nennen sind hier so genannte Projektstellen oder auch Sozialpädagogische Lebensgemeinschaften. 
Im Kern erfolgt die Betreuung der Kinder und Jugendlichen aber immer in einem familienanalogen Setting. Preislich 
unterscheiden sich diese Modelle allerdings erheblich von den „klassischen“ Pflegestellenmodellen, da hier zum 
Teil über eine Entgeltvereinbarung gem. § 77 ff. SGB VIII pädagogisches Personal finanziert wird. Tägliche Entgelte 
über 250,- Euro sind hier üblich.  
 
Wie erfolgt die Finanzierung von Pflegestellen? 
Abweichend von der Finanzierung dieser „familienanalogen Sonderformen“ erhalten Pflegefamilien ein Pflegegeld 
als monatlichen Pauschalbetrag. Dieser wird durch Runderlass des Ministeriums Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen jährlich angepasst.  Der monatliche Pauschalbetrag setzt sich dabei 
aus folgendenTeilbeträgen zusammen: 
 
• Pauschalbetrag zur Sicherung des Unterhalts, der die materielle Leistung erfasst, 
• Pauschalbetrag zur Deckung der Kosten der Erziehung, der traditionell Erziehungsbeitrag genannt wird,  
• angemessener Zuschuss zur Unfallversicherung sowie ein  
• angemessener Zuschuss zur Alterssicherung der Pflegestelle.  
 
Durch diese materiellen Leistungen sind u. a. die Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Reinigung, Hausrat, 
Mietanteil, lfd. Schulbedarf, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Fahrgeld und Taschengeld abgegolten. Daneben 
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werden weitere Beihilfen bei bestimmten Bedarfen ausgezahlt. Der komplette Leistungskatalog ergibt sich zudem 
aus den Jugendhilferichtlinien der Stadt Eschweiler vom 01.07.2022 (Verwaltungsvorlage 77/22). Hier sind auch 
die teilweise bestehenden Finanzierungsunterschiede der jeweiligen Leistungsarten (Erziehungsstellen, FBB etc.) 
ersichtlich. Eine konkretisierende Informationsbroschüre für Pflegefamilien ist unter 
https://service.eschweiler.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/3923/show abrufbar. 
 
 
Wie erfolgt die Auswahl von Pflegefamilien? 
Wie bereits beschrieben, gibt es unterschiedliche Formen der Pflegefamilien, so dass natürlich auch 
unterschiedliche Voraussetzungen zu beachten sind. Grundsätzlich ergeben sich fachliche Anforderungen z.B. aus 
entsprechenden Fachempfehlungen der Landesjugendämter (z.B. Empfehlung Pflegekinderhilfe, LWL/LVR 2023) 
sowie natürlich aus dem SGB VIII in Verbindung mit dem AG-KJHG NRW. Folgende Voraussetzungen/ Kriterien 
sind beispielhaft und nicht abschließend: 
 
• Bei dauerhafter Unterbringung sollten Pflegeeltern einen geeigneten Altersabstand zum Pflegekind haben. 
• Kinder benötigen Platz, d.h. es sollte ein angemessener Wohnraum zur Verfügung stehen. Dies bedeutet 

aber nicht, dass von Anfang an ein eigenes Zimmer vorhanden sein muss. 
• Pflegefamilien sollten wirtschaftlich abgesichert sein; Pflegegeldleistungen können nicht der eigenen 
Einkommenssicherung dienen. 
 
Kooperationsbereitschaft mit den leiblichen Eltern sowie dem Jugendamt, gesundheitliche Belastbarkeit und 
natürlich der Ausschluss einschlägig vorbestrafter Personen im Sinne des § 72 a SGB VIII sind weitere Kriterien, 
die zur Auswahl herangezogen werden. Insgesamt ist das Auswahlverfahren jeweils mehrstufig und beinhalt auch 
eine intensive Schulung, die hier in Eschweiler in Kooperation mit dem Haus St. Josef gGmbH durchgeführt wird. 
Die Schulung und Fortbildung von Pflegefamilien endet dabei nicht mit der Ausbildung, sondern ist fortlaufend. 
Pflegeverhältnisse werden durchgehend im gesamten Hilfeprozess in Form von Themenabenden, Supervisionen 
und individuellen Förderungen begleitet. Ergänzt wird dieses z.B. durch gem. Aktivitäten, wie dem jährlichen 
Pflegefamilientag. 
 
Weitere Entwicklungen und Herausforderungen 
Drei inhaltliche Themen prägen derzeit die Tätigkeiten des Fachdienstes: die Entwicklung von Schutzkonzepten, 
die intensivere Beratung von Pflegefamilien und die dringende Suche/Akquise von neuen Pflegefamilien.  
 
A. Entwicklung von Schutzkonzepten 
Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes haben die Jugendämter sicherzustellen, „dass während 
der Dauer des Pflegeverhältnisses ein nach Maßgabe fachlicher Handlungsleitlinien gemäß § 79a Satz 2 
entwickeltes Konzept zur Sicherung der Rechte des Kindes oder Jugendlichen und zum Schutz vor Gewalt 
angewandt wird“ (§ 37b Abs. 1 Satz 1 SGB VIII). Durch das Landeskinderschutzgesetz Nordrhein-Westfalen wurde 
diese Vorschrift nochmals inhaltlich aufgenommen und damit verstärkt; als wichtiger Baustein des institutionellen 
und kooperativen Kinderschutzes. Die Stadt Eschweiler ist an einer Arbeitsgruppe in der StädteRegion Aachen 
beteiligt, die derzeit ein gemeinsames Konzept der Jugendämter dazu entwickeln. Ein wichtiger Beitrag für die 
Sicherung von Kinder- und Jugendrechten in diesem Tätigkeitsfeld! 
 
B. Intensivere Beratung von Pflegefamilien 
Losgelöst vom Einzelfall werden durch den Pflegekinderdienst immer wieder neue Formate entwickelt, um 
Pflegefamilien auch systemische Unterstützungen zu ermöglichen. Ein Baustein ist hier z.B. das 
„Pflegefamiliencafé“, bei dem in monatlichem Rhythmus ein informeller Rahmen in der Bürgerbegegnungsstätte 
Eschweiler- Ost zur Verfügung gestellt wird, der Vernetzung, Information und vor allem gegenseitigen Austausch 
ermöglicht. Für die begleitenden Mitarbeitenden des Pflegekinderdienstes werden hier zudem Bedarfe sichtbar, 
aber auch Ressourcen und gegenseitige Unterstützungsmöglichkeiten.  
 
C. Dringende Suche/Akquise von neuen Pflegefamilien 
Die derzeitige Personal- und Platzsituation in der stationären Jugendhilfe ist weiterhin extrem angespannt und hat 
sich seit der letzten Mitteilung im Jugendhilfeausschuss der Stadt Eschweiler vom 22.11.2023 nicht verbessert 
(Ausschussvorlage 396/23). Als Teil der stationären Jugendhilfe kommt der Pflegekinderhilfe hier eine besondere 
Bedeutung zu; zumal Kinder unter sechs Jahren allein rechtlich fast ausschließlich in dem System familienanaloger 
Leistungen untergebracht werden können. Konkrete Schwierigkeiten gibt es insbesondere derzeit bei der 
Versorgung von Geschwisterkonstellationen oder Kindern mit Beeinträchtigungen. Hier blockieren zudem 
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unterschiedliche sachliche Zuständigkeiten die Prozesse/Strukturen. Insgesamt ist festzuhalten, dass laufend 
zusätzliche Pflegestellen bzw. Pflegefamilien benötigt werden. Die „besten Werber“ in diesem Feld, sind dabei 
zufriedenen Pflegestellen, die ihre Erfahrungen sowie ihre Begeisterung an andere weitergeben. Tatsächlich ist es 
so, dass über den Kreis der Pflegeeltern immer wieder neue Pflegeelternbewerber im Jugendamt Eschweiler 
akquiriert werden können.  
 
 
Die beschriebenen Herausforderungen machen deutlich, dass sich dieser Bereich permanent entwickelt. Dabei 
werden hohe Anforderungen an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gestellt, aber natürlich auch an Familien, die sich 
dieser Aufgabe annehmen. Pflegefamilien verdienen dabei den größten Respekt für die Wahrnehmung dieser 
wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe. Im Ausschuss werden dazu ergänzend Pflegefamilien aus ihren Erfahrungen 
berichten; ihre Situation und Motivation beschreiben und Anforderungen an die Rahmenbedingungen formulieren.  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Hinsichtlich der finanziellen Betrachtung sind im Jahr 2023 für den Bereich Pflegekinderhilfe insgesamt 
Aufwendungen in Höhe von 1.692.057 € entstanden. Hierunter wurde der gesamte Bedarf aller minderjährig und 
volljährig untergebrachten Kinder/Jugendlichen bzw. jungen Menschen zusammengefasst. 
Für das Jahr 2024 sind für diese beiden Hilfearten die dafür vorgesehenen Haushaltsansätze im Produktbereich 
063630101 - Sachkonten 53310800 Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII auf 1.900.000 € und 53311200 
Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII für Volljährige auf 170.000 € - angehoben worden. 
Mit einer der Gründe hierfür ist neben den steigenden Bedarfen auf Unterbringungen in familiengleichen Strukturen 
die zum 01.01.2024 extrem angestiegenen Pflegegeldanpassungen zur Aufwandsentschädigung an die 
betreuenden Pflegestellen.  
 
Tendenziell sind in den vergangenen Jahren zudem die durchschnittlichen Fallzahlen in der Pflegekinderhilfe im 
Vergleich zu den stationären Heimunterbringungen gestiegen. Dies veranschaulicht das nachfolgende Diagramm: 
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Personelle Auswirkungen: 
Insgesamt sind im Arbeitsfeld vier MitarbeiterInnen mit einem Beschäftigungsumfang von 3,77 Vollzeitäquivalenten 
tätig. Zudem gibt es im Allgemeinen Sozialdienst eine Schwerpunktbetreuung für die Großelternpflegen (0,6 VzÄ).  
 
 
 
Anlagen: 
 





Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
510 Abteilung Kinder- und Jugendförderung, 
Kinderbetreuungsangelegenheiten 

 
Vorlagen-Nummer 

020/24 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 17.04.2024 

 
2.  Kenntnisgabe Jugendhilfeausschuss öffentlich 11.06.2024 

 
3.  Kenntnisgabe Schulausschuss öffentlich 19.06.2024 

 
 
Änderung der "Benutzungs- und Gebührensatzung für die Einrichtungen 
zum offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und Förderschulen in der Stadt 
Eschweiler" 
 
Beschlussvorschlag: 
Die als Anlage 1 beigefügte und umbenannte „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für 
die Inanspruchnahme von Angeboten der offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in der Stadt 
Eschweiler“ wird beschlossen.  
 
 
 
 

A 14 - Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer  
 

Datum: 05.04.2024 

 

gez. Leonhardt   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Änderung der Elternbeitragsstaffel 
In seiner Sitzung am 13.03.2024 hat der Jugendhilfeausschuss beraten, die 
„Elternbeitragssatzung der Stadt Eschweiler für Kinder in Kindertageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege“ (EBS) dahingehend zu ändern, dass die unterste 
Einkommensstufe bis zum Jahresgesamtbrutto von 24.000 € befreit wird und eine 
weitere Beitragsstufe ab 108.000 € Jahresgesamtbrutto eingerichtet wird (siehe 
auch Ausführungen zu VV 014/24). Auf die in der Vorlage getroffenen Erläuterungen 
wird verwiesen. 
 
Für den Bereich der Kitas und Kindertagespflege soll nach einstimmiger Empfehlung 
des Jugendhilfeausschusses – die Zustimmung des Rates der Stadt Eschweiler 
vorausgesetzt - folgende Elternbeitragsstaffel ab 01.08.2024 gelten: 

 
 

Neue 
Staffelung 

25 Std./ 
Wo. 

35 
Std./Wo. 

45 
Std./Wo 

ab 2. Kind in 
Kita oder 
Tagespflege 

bis 24.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

bis 36.000 € 45 € 60 € 90 € 0 € 

bis 48.000 € 75 € 100 € 143 € 0 € 

bis 60.000 € 115 € 145 € 215 € 0 € 

bis 72.000 € 150 € 190 € 280 € 0 € 

bis 84.000 € 190 € 245 € 355 € 0 € 

bis 96.000 € 215 € 295 € 395 € 0 € 

bis 108.000 € 240 € 335 € 435 € 0 € 

ab 108.000 € 265 € 375 € 475 € 0 € 

 

 
Gründe für die Anpassung sind die Einkommenssteigerungen und die gestiegenen 
Belastungen, die Familien zu tragen haben. Bis auf die Stadt Stolberg haben alle 
anderen Städte im Umkreis die unterste Einkommensstufe / Befreiungsstufe auf 
mindestens 24.000 € angehoben. 
 
Aufgrund der in Eschweiler seit vielen Jahren praktizierten Erhebung eines Kombi-Beitrages 
zur Berechnung der Elternbeiträge bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der 
Betreuungsformate Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege (Kita/ KTP) und offener 
Ganztagsschule bei Geschwisterkindern ist in diesem Zusammenhang eine entsprechende 
analoge Anpassung der Einkommensstaffelung in der OGS-Satzung erforderlich. 

 
Die Befreiung der Elternbeiträge OGS bis zu einem Jahreseinkommen von 24.000 € umfasst 
in der Summe bis zu 40 Familien und würde für die Stadt Eschweiler einen reduzierten Ertrag 
von rund 7.000 € bedeuten. 
 
Derzeit zahlen rund 300 Familien in der OGS den Höchstbeitrag. Bei dieser Einstufung ist die 
Vorlage von Einkommensnachweisen nicht vorgeschrieben.  
Die Anhebung der obersten Einkommensstufe auf 108.000 € würde derzeit unter 50 Familien 
umfassen und einen Mehrertrag von rd. 4.500 € bedeuten.  
 
Aufgrund der o.g. beschriebenen fehlenden Nachweise über die Einkommenshöhe kann der 
Ertrag ggf. auch höher ausfallen. 
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Analog zur Elternbeitragssatzung Kita werden folgende Änderungen vorgeschlagen (Befreiung 
unterste Einkommensstufe, zusätzliche Einkommensstufe ab 108.000 €): 
 

neue Staffelung Elternbeitrag 
erstes Kind 

Elternbeitrag für 
ein weiteres Kind 

bis 24.000 € 0,00 € 0,00 € 

bis 36.000 € 40,00 € 20,00 € 

bis 48.000 € 60,00 € 30,00 € 

bis 60.000 € 80,00 € 40,00 € 

bis 72.000 € 100,00 € 50,00 € 

bis 84.000 € 120,00 € 60,00 € 

bis 96.000 € 140,00 € 70,00 € 

bis 108.000 € 160,00 € 80,00 € 

ab 108.000 € 180,00 € 90,00 € 

 
Parallel hierzu sind die Kombibeitragstabellen entsprechend anzupassen.  
 
Zudem soll die Anpassung genutzt werden, um noch einige redaktionelle Änderungen vorzunehmen.  
 
1) Umbenennung der bisherigen „Benutzungs- und Gebührensatzung für die 

Einrichtungen zum offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und Förderschulen in der Stadt 
Eschweiler“ in „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme 
von Angeboten der offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in der Stadt Eschweiler“  
 
Die Begrifflichkeit "Benutzungs- und Gebührensatzung" war historisch bedingt, ist 
jedoch irreführend. Es handelt sich hierbei tatsächlich um Elternbeiträge und nicht um 
Gebühren. Im Rahmen der landesgesetzlichen Mischfinanzierung zielen Elternbeiträge 
von vornherein nicht auf eine vollständige oder auch nur gegenüber den anderen 
Finanzierungsträgern gleichrangige Kostendeckung ab.  
 
Auch das Landesgesetz (§ 51 Abs. 5 KiBiz) verweist auf die Möglichkeit der Erhebung von 
Elternbeiträgen und verwendet hier die entsprechende Begrifflichkeit.  
 
Deshalb wird vorgeschlagen, die Satzung in „Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der offenen Ganztagsschulen 
im Primarbereich in der Stadt Eschweiler“ umzubenennen. 
 

 
2) Änderungen im § 8 Abs. 3: Verschiebung in § 1 und Wegfall einer Regelung 

 
Sollten die Eltern nachweislich einen Betreuungszeitraum für ihr Kind benötigen, der 
über die Öffnungszeiten der OGS hinausgeht, so besteht die Möglichkeit, das Kind vorher 
oder nachher durch eine Kindertagespflegeperson betreuen zu lassen. 
Im bisherigen § 8 Abs. 3 wurde neben der Beitragserhebung in diesen Fällen auch der 
Geltungsbereich der Satzung geregelt. Da es sinnvoller ist, dies in § 1 „Geltungsbereich“ 
zu regeln, wird die Formulierung hierhin verschoben.  
 
Außerdem wurde eine Formulierung entfernt, die einen Tatbestand bei der ergänzenden 
Betreuung regelt, der nicht mehr zutrifft. Es kommt nicht vor, dass die 
Einkommensberechnungen für das gleiche Kind zu einer unterschiedlichen Einstufung 
in eine Elternbeitrags-Einkommensgruppe bei Kindertagespflege und OGS führt, da in 
beiden Bereichen auf die gleiche Art Einkommen berechnet wird und mittlerweile auch 
gleiche Befreiungstatbestände gelten. 
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3) § 1, 2 und 3: Redaktionelle Änderungen in Absprache mit den Schulen 
 
In § 2 wurden Änderungen zu den Zeitpunkten der Anmeldung und Bescheidung vorgenommen. 
Hintergrund hierfür ist, dass in Abstimmung mit der unteren Schulaufsicht die 
Aufnahmebescheide über die Aufnahme der Kinder an der Grundschule – nicht wie bisher Anfang 
Mai – bereits zu Anfang April erfolgen. Folglich kann auch eine Anmeldung an der OGS und eine 
Bescheidung über diese Anträge früher erfolgen. Dies kommt den OGS-Trägern im Rahmen der 
Personalplanung sehr entgegen.  
 
In § 1 und in § 2 Abs. 4 wird auf den im Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG verankerten 
Rechtsanspruch eines Kindes auf Förderung in einer Tageseinrichtung ab dem Schuleintritt 
eingegangen. Die Konkretisierung im GaFöG zum Umfang der Betreuung in den Ferien wurde in § 
3 Abs. 2 berücksichtigt. 
 
Zudem wurde die seit Jahren gelebte Tradition, am Rosenmontag grds. keine Betreuung 
anzubieten, in § 3 Abs. 1 aufgenommen.  
 
Auf Wunsch der Schulen wurde den Schulen bisher zur Umsetzung des Rechtsanspruchs 
freigestellt, in den Weihnachtsferien komplett keine Betreuung anzubieten, wenn im Gegenzug 
das Mindestmaß an Ferienbetreuung gegeben ist. In der Praxis bieten die meisten Offenen 
Ganztagsschulen eine Betreuung in den kompletten Sommerferien, Oster- und Herbstferien an 
und damit deutlich mehr als das geforderte Mindestmaß von 50 % dieser Ferienzeiten. Die 
gewünschte Flexibilität für die Weihnachtsferien wurde somit in die neue Fassung der Satzung 
mit aufgenommen. 
 

 
 

4) Änderung im § 8 Abs. 2 Satz 3: Weitere Anpassung an die Elternbeitragssatzung für 
Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

 
Die Geschwisterkindbefreiung und die Anwendung des Kombi-Beitrags bei Mischbetreuung von 
mehreren Kindern einer Familie in Kita, Kindertagespflege und OGS sollen sich analog der in der 
bisherigen Praxis angewendeten familienfreundlichen Umsetzung zukünftig die Zustimmung des 
Rates der Stadt Eschweiler vorausgesetzt - nach dem Alter der Kinder richten und nicht mehr – 
wie im bisherigen Satzungstext enthalten - nach der Höhe des zu zahlenden Elternbeitrags (siehe 
auch Ausführungen zur VV 14/24).  
In der Vergangenheit sind die unterschiedlichen Regelungen der Satzungen in Einzelfällen 
kollidiert, so dass eine Regelung analog des § 51 Abs. 4 KiBiz immer zugunsten der Eltern getroffen 
wurde. Diese Regelung soll nun - vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Eschweiler - 
in der Kita-Satzung verankert werden und muss in der OGS-Satzung entsprechend angepasst 
werden. Hierzu ist die Änderung der Formulierung in § 8 Abs. 2 Satz 3 erforderlich. 
 
 
 
 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
zu 1) Die möglichen nicht kompensierten Mindererträge im Produkt 032110101 – Grundschulen - bei 
SK 43212500 – Elternbeiträge Offene Ganztagsschulen -, die durch die Befreiung der Einkommen bis 
24.000 € zu erwarten sind, werden auf ca. 2.500,00 Euro pro Jahr geschätzt. Grundlage für die 
Berechnung ist die jeweilige Einkommenssituation der Familien. Aufgrund von Prüfungen der 
Einkommen können sich daher in den Folgejahren Änderungen ergeben. Eine (anteilige) 
Kompensation der Mindererträge erfolgt über die Einrichtung einer zusätzlichen Einkommensstufe ab 
108.000 €. 
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Zu 2-3) Keine finanziellen Auswirkungen. 
 
Zu 4) Zum derzeitigen Zeitpunkt sind die finanziellen Auswirkungen nicht zu ermitteln.   
          Aufgrund der Einführung der zusätzlichen Einkommensstufe können sich jedoch in den 

Folgejahren Mehrerträge ergeben. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Die Umsetzung der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Angeboten der offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in der Stadt Eschweiler“ erfolgt über 
vorhandenes Personal bei der Abteilung 510 – Kinder- und 
Jugendförderung/Kinderbetreuungsangelegenheiten des Jugendamtes der Stadt Eschweiler.  
 
 
Anlagen: 
Satzung OGS ab 01.08.2024 
SynopseOGS Satzung2024 
 





S e i t e  1 | 7 
OGS-Satzung ab 01.08.2024 

 
Präambel 

 
Gemäß der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO-NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666/SGV. NRW. S. 2023), in der der-
zeit gültigen Fassung, in Verbindung mit dem § 9 Abs. 3 Satz 4 des Schulgesetzes für das Land 
NRW (SchulG) in der Fassung vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102), in der derzeit gültigen Fassung, 
in Verbindung mit den § 51 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinder-
bildungsgesetz – KiBiz) vom 03.12.2019 (GV. NRW. S. 894) in der aktuell gültigen Fassung, be-
schließt der Rat der Stadt Eschweiler nachfolgende Satzung: 
 
 

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der 
offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in der Stadt Eschweiler 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Diese Satzung gilt für die Inanspruchnahme der Einrichtungen und Angebote zum Offenen Ganz-
tagsbetrieb an Grund- und Förderschulen im Primarbereich der Stadt Eschweiler. Diese Regelun-
gen gelten nur für öffentlich geförderte Betreuungsangebote. Für ausschließlich privat finan-
zierte Betreuungsangebote gilt diese Satzung nicht.  
 

(2) Die Einrichtungen stehen grundsätzlich allen Schülerinnen und Schülern, die an Eschweiler 
Grund- und Förderschulen schulpflichtig sind, offen. Ein Anspruch auf Einrichtung des Offenen 
Ganztagsbetriebs an einer bestimmten Schule besteht aktuell nicht. Ab dem 01.08.2026 wird der 
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz an jeder Grund- und Förderschule aufbauend ab der 1. 
Klasse für den Primarbereich eingeführt. 

 
§ 2 

Zustandekommen der Inanspruchnahme 
 

(1) Die Anmeldung zur Teilnahme an den Einrichtungen und Angeboten zum Offenen Ganztagsbe-
trieb erfolgt in der Regel in der gewünschten Schule. Mit der schriftlichen Annahme der Anmel-
dung kommt die Teilnahme zustande.  

 
(2) Die Anmeldung soll bis zum 30. April vor Schuljahresbeginn bei der Schulleitung für das folgende 

Schuljahr schriftlich erfolgen. Sie ist verbindlich und kann für die Dauer des Schuljahres nicht 
zurückgenommen werden. Ausnahmen sind in begründeten Fällen, z.B. bei Umzug oder bei sozi-
alen Härten, zulässig. Kündigungen sind mit Begründung schriftlich ebenfalls bei der Schulleitung 
bis zum 30. April vor Schuljahresbeginn für das nächste Schuljahr einzureichen. 

 Alle außerunterrichtlichen Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule gelten als schuli-
sche Veranstaltungen. Mit der Aufnahmezusage besteht für die Teilnahme an den Angeboten 
während der Betreuungszeiten Schulpflicht. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann die Schul-
leitung auf Antrag einzelne Kinder für einen begrenzten Zeitraum hiervon befreien. 

 
(3) Die Erziehungsberechtigten werden alsbald spätestens bis zum 31. Mai vor Schuljahresbeginn von 

der Schulleitung der gewünschten Schule im Einvernehmen mit dem OGS-Träger über die Auf-
nahme schriftlich unterrichtet. 

 
(4) Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nur im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Über die Auf-

nahmen bzw. die Reihenfolge der Aufnahmen entscheidet die Schulleitung nach pflichtgemäßem 
Ermessen; soziale Aspekte sind bei der Vergabe der Plätze zu berücksichtigen. Ab dem Jahre 2026 
besteht nach dem Ganztagsförderungsgesetz vom 2. Oktober 2021 ein individueller Rechtsan-
spruch auf einen OGS-Platz. Dieser Anspruch tritt mit Beginn des Schuljahres 2026/27 in Kraft 
und wächst ab Klasse 1 auf. 

 

Anlage 1 
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(5) Ein Kind kann vom Besuch des offenen Ganztagsbetriebes ausgeschlossen werden, wenn dies zur 

Sicherung des Auftrages des Ganztagsbetriebes notwendig wird oder die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und dem Träger nicht mehr gewährleistet ist. Hier-
über entscheidet die Schulleitung im Einvernehmen mit dem OGS-Träger nach Beratung mit 
der/dem OGS-Koordinator*in, Schul- und Jugendamt. 

 
§ 3 

Angebotszeiten 
 

(1) Während des Schuljahres vom 1.8. – 31.7. j. J. erstreckt sich der Zeitrahmen offener Ganztags-
schulen unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen 
von mindestens 8.00 bis 15.00 Uhr, in der Regel bis 16.00 Uhr. An unterrichtsfreien Tagen, be-
weglichen Ferientagen sowie an Ferientagen findet Betreuung von 8.00 Uhr bis mindestens 
15.00 Uhr statt. Außerdem bleibt die OGS an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr sowie 
an Rosenmontag geschlossen (s. Ferienbetreuung). 

 
Die Schule stellt 15 Minuten vor Schulbeginn die Aufsichtspflicht sicher. Während der Betreu-
ungszeiten finden auch Förderangebote, Angebote im musisch-künstlerischen, gesellschaftli-
chen und im Sportbereich sowie sonstige Arbeitsgemeinschaften, Aktivitäten und Projekte statt.  
 

(2) An den unterrichtsfreien Tagen und Ferientagen finden freizeitpädagogische Angebote statt, die 
mit den Kindern geplant und vorbereitet werden. Sie beinhalten sowohl Freispielzeiten als auch 
ein gestaltetes Ferienprogramm. 
Jeder OGS-Standort bietet mindestens eine Ferienbetreuung zu folgenden Zeiten an: 
 Sommerferien: 3 Wochen 
 Herbstferien:  1 Woche 
 Weihnachtsferien: Tage vor Heilig Abend und Tage nach Neujahr 
 Osterferien:  1 Woche 
 Pfingstferien:  1 Tag 
Durch die Kooperation mit einem anderen OGS-Standort (möglichst der Nachbarstandort) kann, 
bis auf die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an Rosenmontag, an sämtlichen Feri-
entagen eine Ferienbetreuung angeboten werden.  
 
Bei Ferienangeboten über dieses Maß hinaus kann die Schulleitung in Abstimmung mit dem OGS-
Träger entscheiden, in den Weihnachtsferien keine Betreuung anzubieten. 
Mit Umsetzung des Rechtsanspruchs ab 2026 besteht allerdings ein Rechtsanspruch auf Betreu-
ung in den Schulferien. Auf Landesebene können Schließzeiten von bis zu vier Wochen im Jahr 
vorgesehen werden, die in den Schulferien liegen müssen. Nach Vorlage der erwarteten Ausfüh-
rungsbestimmungen ist ggfls. eine Änderung dieser Bestimmung erforderlich. 
 
An den Offenen Ganztagsgrundschulen gibt es pro Schuljahr zwei Schließtage, an denen Päda-
gogische Ganztage des multiprofessionellen Teams der OGS stattfinden. Im Rahmen der Jahres-
planung werden diese Tage terminiert. Die Termine werden den Eltern möglichst zum Beginn des 
neuen Schuljahres mitgeteilt, so dass sie sich darauf einstellen und womöglich eine Betreuung 
für ihr Kind organisieren können. 

 
Für Angebote während der Ferien wird jeweils rechtzeitig vorher eine Bedarfs- und Anmelde-
rundfrage durchgeführt. Mit der Anmeldung besteht dann auch hier grundsätzliche Teilnahme-
pflicht. 
 

§ 4 
Mittagessen 

 
Die Teilnahme an der Mittagsverpflegung ist Pflicht. 

 



S e i t e  3 | 7 
OGS-Satzung ab 01.08.2024 

§ 5 
Beiträge, Umlagen, Entgelte 

 
(1) Für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung wird neben dem Elternbeitrag gem. § 6 Abs. 1 ein 

kostendeckendes Entgelt berechnet. Vergünstigungen, die sich aus anderen gesetzlichen Re-
gelungen ergeben, bleiben hiervon unberührt. 

 
(2) Für besondere Aktivitäten während der Ferienbetreuung, z.B. Ausflüge, können zusätzliche, kos-

tendeckende Umlagen erhoben werden. Die Teilnahme an der Aktivität kann von der vorherigen 
Entrichtung der Umlage abhängig gemacht werden. Bei der Ferien-Rundfrage ist von den Trä-
gern hierauf besonders hinzuweisen. 

 
(3) Alle übrigen Kosten sind mit den üblichen Elternbeiträgen gem. den nachfolgenden Festsetzun-

gen abgegolten. 
 

 

§ 6 
Beitragspflichtige, Beitrag, Fälligkeit 

 
(1) Die erziehungsberechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 

SGB VIII (Erziehungsberechtigte) haben für ein Schuljahr zwölf monatliche, öffentlich-rechtliche 
Beiträge nach der folgenden Beitragstabelle zu zahlen: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Lebt das Kind nachweislich nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 

erziehungsberechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB 
VIII (Erziehungsberechtigte). 

 
(3)  Der Beitragszeitraum entspricht grundsätzlich dem Schuljahr (01.08. - 31.07.). Abweichend davon 

beginnt die Beitragspflicht mit dem 1. des Monats, in dem das Kind in die OGS aufgenommen wird. 
Sie endet grundsätzlich mit Ablauf des Schuljahres, zu dessen Ende das Kind die OGS verlässt.  

 
Der Elternbeitrag ist jeweils bis zum 1. des Monats im Voraus zu entrichten und wird stets als voller 
Monatsbeitrag erhoben. Dies gilt auch dann, wenn die Betreuung im Verlauf eines Monats beginnt 
bzw. endet. 

 
Die Fälligkeit für Beitragsnachforderungen beträgt 30 Tage nach Bescheiderteilung.  

 

Jahreseinkom-
men 

 
Elternbeitrag 
erstes Kind 

 
Elternbeitrag für 
ein weiteres Kind 

bis 24.000 € 0,00 € 0,00 € 
bis 36.000 € 40,00 € 20,00 € 
bis 48.000 € 60,00 € 30,00 € 
bis 60.000 € 80,00 € 40,00 € 
bis 72.000 € 100,00 € 50,00 € 
bis 84.000 € 120,00 € 60,00 € 
bis 96.000 € 140,00 € 70,00 € 

bis 108.000 € 160,00 € 80,00 € 
ab 108.000 € 180,00 € 90,00 € 
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Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der OGS (z.B. wegen Betriebsstörungen, Hei-
zungsausfall, Naturereignissen, Streik, Pandemie pp.) oder gelegentliche Fehlzeiten des Kindes 
genauso wenig berührt wie durch Verzicht auf die Inanspruchnahme der Leistungen während der 
Ferienzeiten. 

 
Scheidet ein Kind vor Ablauf eines Schuljahres gem. § 2 Abs. 2 Satz 3 aus, so ist die Frage der 
Beendigung der Beitragspflicht in die Ermessensentscheidung einzubeziehen. 

 
(4) Für das dritte und jedes weitere Kind, das ein Angebot in einer öffentlich geförderten Betreu-

ungseinrichtung der Stadt Eschweiler wahrnimmt, wird kein Beitrag erhoben. 
 

(5) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die erziehungsberechtigten Eltern oder die-
sen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII (Erziehungsberechtigte) dem Jugend-
amt der Stadt Eschweiler schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe 
(gem. Buchst. a) ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Einkommenshöhe 
oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste Elternbeitrag zu zahlen. 
 
Die Eltern oder Personen, die nach Abs. 1 und 2 an die Stelle der Eltern treten, haben Änderungen 
der persönlichen Verhältnisse den Schulen und dem Jugendamt sowie Änderungen der wirt-
schaftlichen Verhältnisse dem Jugendamt der Stadt Eschweiler umgehend schriftlich mitzuteilen 
(z.B. auch Abfindungen, Lohnnachzahlungen pp.).  
 
Sie können sich auf das gesamte Beitragsjahr, für das die Veränderung eingetreten ist, rückwir-
kend auswirken. 
 

(6) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 7 
Einkommen 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der erziehungsbe-

rechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII im Sinne 
des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes sowie ausländische Einkünfte. Ein Ausgleich 
mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehe-
partners ist nicht zulässig. 
 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie 
die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und 
das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. 
 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften ist nicht 
hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeldgesetz und Elternzeitgesetz (BEEG) 
bleibt nach Maßgabe des § 10 BEEG nur in Höhe des Grundbetrages unberücksichtigt. Mutter-
schaftsgeld bleibt analog zum Elterngeld ebenfalls nur in Höhe des Grundbetrages für 8 Wochen 
nach der Entbindung unberücksichtigt. Das Betreuungsgeld nach dem BEEG ist nicht dem Ein-
kommen hinzuzurechnen. 
 

(2) Bezieht ein Elternteil oder beziehen Personen, die nach § 6 Abs. 2 an die Stelle der Eltern treten, 
Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und 
steht ihm/ihnen aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung 
oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er/sind sie in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 
10 v.H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung des 
Mandats hinzuzurechnen. 
 

(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind ganze Freibeträge von dem nach Absatz 1 ermittelten 
Einkommen abzuziehen. Die Freibeträge orientieren sich an den in § 32 Abs. 6 EStG hinterlegten 
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Beträgen. Die Eltern werden dem in § 32 Abs. 6 Satz 2 EStG erfassten Personenkreis gleichge-
stellt. Berücksichtigungsfähig sind Kinder, für die nach Steuerrecht dem Grunde nach Kinder-
freibeträge geltend gemacht werden können.  
 
Die Beitragspflichtigen haben die Berücksichtigungsfähigkeit ihrer Kinder in geeigneter Form 
glaubhaft zu machen. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, ist der Freibetrag analog 
der Verfahrensweise bei beiden Elternteilen zu berücksichtigen. 
 

(4) Maßgebend ist das Einkommen des gesamten Kalenderjahres (Jahresgesamtbrutto), für das der 
Elternbeitrag festgesetzt werden soll. Es gilt das Jährlichkeitsprinzip. Soweit das Jahreseinkom-
men im Sinne des Satzes 1 nicht feststeht, ist der Elternbeitrag vorläufig festzusetzen. Hierbei 
ist hilfsweise auf das Jahreseinkommen des vorangegangenen Kalenderjahres oder auf das zu 
erwartende Jahreseinkommen abzustellen. 

 
 

§ 8 
Befreiungen, Ermäßigungen 

 
(1) Empfänger*innen von Leistungen nach dem Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II und 

SGB XII) sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind für die Dauer des Leistungsbe-
zuges von der Erbringung des Beitrages befreit. Gleiches gilt für die Empfänger*innen von Leis-
tungen nach dem Wohngeldgesetz sowie für die Empfänger*innen von Leistungen nach § 6a des 
Bundeskindergeldgesetzes (Kinderzuschlag). 
 
Nimmt der/die Leistungsempfänger*in im Laufe des Kalenderjahres eine Erwerbstätigkeit auf 
und scheidet infolgedessen aus dem Leistungsbezug aus, so werden die bezogenen Transfer-
leistungen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG zum Jahreseinkommen hinzugerechnet. 
 
Eine Befreiung von der Erbringung des Beitrages besteht in den Fällen der Gewährung einer er-
zieherischen Hilfe gemäß den §§ 33 und 34 SGB VIII unter gleichzeitiger Inanspruchnahme eines 
Betreuungsplatzes in einer Einrichtung zum Offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und Förder-
schulen gem. § 1 Abs. 1 dieser Satzung. 

 
(2) Nehmen mehrere Kinder einer Familie oder von Personen, die nach § 6 Abs. 1 an die Stelle der 

erziehungsberechtigten Eltern treten, gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder ein Angebot 
der Kindertagespflege bei gleichzeitiger Inanspruchnahme einer Betreuung in einer Offenen 
Ganztagsschule in Anspruch, so wird ein kombinierter Beitrag erhoben (Kombi-Beitrag). 
Dieser setzt sich zusammen aus einem Beitragsanteil für die Inanspruchnahme der Betreuungs-
leistung in Kindertageseinrichtung / Kindertagespflege sowie einem Beitragsanteil für die Inan-
spruchnahme der Betreuungsleistung in der Offenen Ganztagsschule. Für die Ermittlung der 
Höhe des insgesamt zu leistenden Kombi-Beitrages ist der Betreuungsumfang des ältesten Kin-
des in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege maßgebend (siehe nachfolgende 
Tabelle).  

  



S e i t e  6 | 7 
OGS-Satzung ab 01.08.2024 

 
Kombi-Beiträge – Elternbeiträge für Kindertagespflege bzw. Kindertageseinrichtungen 
bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Offenen Ganztagsschule ab 01.08.2024: 
 

Jahresein-
kommen 

Betreuungsumfang 25 Stunden pro Woche 

Kombi- 
Beitrag 

Tagespflege/Kita 

Kombi- 
Beitrag 

OGS 

Summe Beitrag  
insgesamt 

bis 24.000 € ./. ./. ./. 

bis 36.000 € 25 € 20 € 45 € 

bis 48.000 € 45 € 30 € 75 € 

bis 60.000 € 75 € 40 € 115 € 

bis 72.000 € 100 € 50 € 150 € 

bis 84.000 € 130 € 60 € 190 € 

bis 96.000 € 145 € 70 € 215 € 

bis 108.000 €  160 € 80 € 240 € 

ab 108.000 € 175 € 90 € 265 € 

 

Jahreseinkom-
men 

Betreuungsumfang 35 Stunden pro Woche 

Kombi- 
Beitrag 

Tagespflege/Kita 

Kombi- 
Beitrag 

OGS 

Summe Beitrag  
insgesamt 

bis 24.000 € ./. ./. ./. 

bis 36.000 € 40 € 20 € 60 € 

bis 48.000 € 70 € 30 € 100 € 

bis 60.000 € 105 € 40 € 145 € 

bis 72.000 € 140 € 50 € 190 € 

bis 84.000 € 185 € 60 € 245 € 

bis 96.000 € 225 € 70 € 295 € 

bis 108.000 €  255 € 80 € 335 € 

ab 108.000 € 285 € 90 € 375 € 
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Jahreseinkom-
men 

Betreuungsumfang 45 Stunden pro Woche 

Kombi- 
Beitrag 

Tagespflege/Kita 

Kombi- 
Beitrag 

OGS 

Summe Beitrag  
insgesamt 

bis 24.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 36.000 € 70 €  20 €  90 €  

bis 48.000 € 113 €  30 €  143 €  

bis 60.000 € 175 €  40 €  215 €  

bis 72.000 € 230 €  50 €  280 €  

bis 84.000 € 295 €  60 €  355 €  

bis 96.000 € 325 €  70 €  395 €  

bis 108.000 €  355 €  80 €  435 €  

ab 108.000 € 385 € 90 € 475 € 

 
 
(3) In den Fällen der ergänzenden Betreuung in einer Offenen Ganztagsschule und in Kindertages-

pflege bemisst sich der Beitrag nach der Gesamtbetreuungszeit gem. der Elternbeitragssatzung 
für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in der Stadt Eschweiler [Bei-
tragstabelle a)] und des Beitrages nach § 6 Abs. 1 dieser Satzung. 

 
(4) Änderungen der Einkommensverhältnisse sind von den Beitragspflichtigen unverzüglich an-

zugeben. 
 
 

§ 9 
Mitwirkungspflichten der Schulen 

 
Die Schulen haben bei der Heranziehung der Beiträge im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuwirken. 
Dazu gehören die Aushändigung von Informationsmaterial (z.B. Satzung, Infoflyer pp) für Eltern über 
Offene Ganztagsschulen allgemein inklusive Beitragsstaffelung, die Ausgabe von Einkommenserklä-
rungs- und sonstigen Vordrucken und die rechtzeitige Meldung an das Jugendamt vor Beginn des 
Schuljahres oder bei Änderungen über Namen und Anschrift der zur Ganztagsbetreuung aufgenom-
menen und der ausscheidenden Kinder einschl. Angaben zu deren Erziehungsberechtigten bzw. Per-
sonen, die an deren Stelle treten. 
 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.08.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung 
für die Einrichtung zum Offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und Förderschulen in der Stadt E-
schweiler, in Kraft getreten am 01.08.2023, außer Kraft. 
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Bisherige Satzung 
 

Neue Satzung 
 

 

 
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Einrichtungen zum  
offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und Förderschulen in der 

Stadt Eschweiler ab 01.08.2023 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Satzung gilt für die Benutzung der Einrichtungen und An-

gebote zum Offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und Förder-
schulen der Stadt Eschweiler. 

 
 
 
 
 
(2) Die Einrichtungen stehen grundsätzlich allen Schülerinnen und 

Schülern, die an Eschweiler Grund- und Förderschulen schul-
pflichtig sind, offen. Ein Anspruch auf Einrichtung des Offenen 
Ganztagsbetriebs an einer bestimmten Schule besteht nicht. 

 

 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inan-

spruchnahme von Angeboten der offenen Ganztagsschulen im 
Primarbereich in der Stadt Eschweiler 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Diese Satzung gilt für die Inanspruchnahme der Einrichtungen 
und Angebote zum Offenen Ganztagsbetrieb an Grund- und För-
derschulen im Primarbereich der Stadt Eschweiler. Diese Rege-
lungen gelten nur für öffentlich geförderte Betreuungsange-
bote. Für ausschließlich privat finanzierte Betreuungsangebote 
gilt diese Satzung nicht. 

 
 
(2) Die Einrichtungen stehen grundsätzlich allen Schülerinnen und 

Schülern, die an Eschweiler Grund- und Förderschulen schul-
pflichtig sind, offen. Ein Anspruch auf Einrichtung des Offenen 
Ganztagsbetriebs an einer bestimmten Schule besteht aktuell 
nicht. Ab dem 01.08.2026 wird der Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagsplatz an jeder Grund- und Förderschule aufbauend ab 
der 1. Klasse für den Primarbereich eingeführt. 

 
 
Umbenennung aufgrund 
von § 51 Abs. 5 KiBiz 
 
 
 
 
Anpassung an die Um-
benennung der Satzung, 
Verdeutlichung 
Verschiebung der Rege-
lung aus § 8 Abs. 3 an 
diese Stelle 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten des Ganz-
tagsförderungsgeset-
zes, vgl. §2 Abs. 4 
 

 
§ 2 

Zustandekommen des Benutzungsverhältnisses 
 
(1) Die Anmeldung zur Teilnahme an den Einrichtungen und Ange-

boten zum Offenen Ganztagsbetrieb erfolgt in der Regel in der 
gewünschten Schule. Mit der schriftlichen Annahme der Anmel-
dung kommt das Benutzungsverhältnis zustande.  

 

 
§ 2 

Zustandekommen der Inanspruchnahme 
 

(1) Die Anmeldung zur Teilnahme an den Einrichtungen und 
Angeboten zum Offenen Ganztagsbetrieb erfolgt in der Re-
gel in der gewünschten Schule. Mit der schriftlichen An-
nahme der Anmeldung kommt die Teilnahme zustande.  

 

 
 
Anpassung an die Um-
benennung der Satzung 

Anlage 2 
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(2) Die Anmeldung soll bis zum 10. Mai vor Schuljahresbeginn bei der 
Schulleitung für das folgende Schuljahr schriftlich erfolgen. Sie 
ist verbindlich und kann für die Dauer des Schuljahres nicht zu-
rückgenommen werden. Ausnahmen sind in begründeten Fällen, 
z.B. bei Umzug oder bei sozialen Härten, zulässig. Kündigungen 
sind mit Begründung schriftlich ebenfalls bei der Schulleitung 
bis zum 10. Mai vor Schuljahresbeginn für das nächste Schuljahr 
einzureichen. 

 Alle außerunterrichtlichen Angebote im Rahmen der Offenen 
Ganztagsschule gelten als schulische Veranstaltungen. Mit der 
Aufnahmezusage besteht für die Teilnahme an den Angeboten 
während der Betreuungszeiten Schulpflicht. Nur in begründeten 
Ausnahmefällen kann die Schulleitung auf Antrag einzelne Kin-
der für einen begrenzten Zeitraum hiervon befreien. 

(2) Die Anmeldung soll bis zum 30. April vor Schuljahresbeginn bei 
der Schulleitung für das folgende Schuljahr schriftlich erfolgen. 
Sie ist verbindlich und kann für die Dauer des Schuljahres nicht 
zurückgenommen werden. Ausnahmen sind in begründeten Fäl-
len, z.B. bei Umzug oder bei sozialen Härten, zulässig. Kündigun-
gen sind mit Begründung schriftlich ebenfalls bei der Schullei-
tung bis zum 30. April vor Schuljahresbeginn für das nächste 
Schuljahr einzureichen. 

 Alle außerunterrichtlichen Angebote im Rahmen der Offenen 
Ganztagsschule gelten als schulische Veranstaltungen. Mit der 
Aufnahmezusage besteht für die Teilnahme an den Angeboten 
während der Betreuungszeiten Schulpflicht. Nur in begründeten 
Ausnahmefällen kann die Schulleitung auf Antrag einzelne Kin-
der für einen begrenzten Zeitraum hiervon befreien. 

Die Aufnahmeentschei-
dungen erfolgen seit 
diesem Jahr bereits im 
April. Daher kann auch 
ein OGS-Antrag früher 
gestellt werden. 

(3) Die Erziehungsberechtigten werden alsbald spätestens bis zum 
15. Juni vor Schuljahresbeginn von der Schulleitung der ge-
wünschten Schule im Einvernehmen mit dem OGS-Träger über 
die Aufnahme schriftlich unterrichtet. 

 
(2) Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nur im Rahmen der vorhan-

denen Kapazitäten. Über die Aufnahmen bzw. die Reihenfolge 
der Aufnahmen entscheidet die Schulleitung nach pflichtgemä-
ßem Ermessen; soziale Aspekte sind bei der Vergabe der Plätze 
zu berücksichtigen.  

 
 
 
 
 
(5) Ein Kind kann vom Besuch des offenen Ganztagsbetriebes aus-

geschlossen werden, wenn dies zur Sicherung des Auftrages 
des Ganztagsbetriebes notwendig wird oder die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und dem 
Träger nicht mehr gewährleistet ist. Hierüber entscheidet die 
Schulleitung im Einvernehmen mit dem OGS-Träger nach Bera-
tung mit der/dem OGS-Koordinator*in. 

(3) Die Erziehungsberechtigten werden alsbald spätestens bis zum 
31. Mai vor Schuljahresbeginn von der Schulleitung der ge-
wünschten Schule im Einvernehmen mit dem OGS-Träger über 
die Aufnahme schriftlich unterrichtet. 

 
(4) Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nur im Rahmen der vorhan-

denen Kapazitäten. Über die Aufnahmen bzw. die Reihenfolge 
der Aufnahmen entscheidet die Schulleitung nach pflichtgemä-
ßem Ermessen; soziale Aspekte sind bei der Vergabe der Plätze 
zu berücksichtigen. Ab dem Jahre 2026 besteht nach dem 
Ganztagsförderungsgesetz vom 2. Oktober 2021 ein individueller 
Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz. Dieser Anspruch tritt mit 
Beginn des Schuljahres 2026/27 in Kraft und wächst ab Klasse 1 
auf. 

 
(5) Ein Kind kann vom Besuch des offenen Ganztagsbetriebes aus-

geschlossen werden, wenn dies zur Sicherung des Auftrages 
des Ganztagsbetriebes notwendig wird oder die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und dem 
Träger nicht mehr gewährleistet ist. Hierüber entscheidet die 
Schulleitung im Einvernehmen mit dem OGS-Träger nach Bera-
tung mit der/dem OGS-Koordinator*in, Schul- und Jugendamt. 

Bei früheren Aufnahmen 
kann auch eine frühere 
Bescheidung erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
Ganztagsförderungsge-
setz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gendern 
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§ 3 

Angebotszeiten 
 

(1) Während des Schuljahres vom 1.8. – 31.7. j. J. erstreckt sich der 
Zeitrahmen offener Ganztagsschulen unter Einschluss der all-
gemeinen Unterrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen 
von mindestens 8.00 bis 15.00 Uhr, in der Regel bis 16.00 Uhr. 
An unterrichtsfreien Tagen, beweglichen Ferientagen sowie an 
Ferientagen findet Betreuung von 8.00 Uhr bis mindestens 
15.00 Uhr statt. Außerdem bleibt die OGS an den Tagen zwi-
schen Weihnachten und Neujahr geschlossen (s. Ferienbetreu-
ung). 

 
Die Schule stellt 15 Minuten vor Schulbeginn die Aufsichts-
pflicht sicher. Während der Betreuungszeiten finden auch För-
derangebote, Angebote im musisch-künstlerischen, gesell-
schaftlichen und im Sportbereich sowie sonstige Arbeitsge-
meinschaften, Aktivitäten und Projekte statt.  

 

 
§ 3 

Angebotszeiten 
 

(1) Während des Schuljahres vom 1.8. – 31.7. j. J. erstreckt sich der 
Zeitrahmen offener Ganztagsschulen unter Einschluss der all-
gemeinen Unterrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen 
von mindestens 8.00 bis 15.00 Uhr, in der Regel bis 16.00 Uhr. 
An unterrichtsfreien Tagen, beweglichen Ferientagen sowie an 
Ferientagen findet Betreuung von 8.00 Uhr bis mindestens 
15.00 Uhr statt. Außerdem bleibt die OGS an den Tagen zwi-
schen Weihnachten und Neujahr sowie an Rosenmontag ge-
schlossen (s. Ferienbetreuung). 

 
Die Schule stellt 15 Minuten vor Schulbeginn die Aufsichts-
pflicht sicher. Während der Betreuungszeiten finden auch För-
derangebote, Angebote im musisch-künstlerischen, gesell-
schaftlichen und im Sportbereich sowie sonstige Arbeitsge-
meinschaften, Aktivitäten und Projekte statt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an Tradition 
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(2) An den unterrichtsfreien Tagen und Ferientagen finden frei-
zeitpädagogische Angebote statt, die mit den Kindern geplant 
und vorbereitet werden. Sie beinhalten sowohl Freispielzeiten 
als auch ein gestaltetes Ferienprogramm. 
Jeder OGS-Standort bietet mindestens eine Ferienbetreuung 
zu folgenden Zeiten an: 
 Sommerferien:  3 Wochen 
 Herbstferien:  1 Woche 
 Weihnachtsferien: Tage vor Heilig Abend und Tage nach 

Neujahr 
 Osterferien:  1 Woche 
 Pfingstferien:  1 Tag 
Durch die Kooperation mit einem anderen OGS-Standort (mög-
lichst der Nachbarstandort) kann, bis auf die Tage zwischen 
Weihnachten und Neujahr, an sämtlichen Ferientagen eine Fe-
rienbetreuung angeboten werden.  

 

(2) An den unterrichtsfreien Tagen und Ferientagen finden frei-
zeitpädagogische Angebote statt, die mit den Kindern geplant 
und vorbereitet werden. Sie beinhalten sowohl Freispielzeiten 
als auch ein gestaltetes Ferienprogramm. 
Jeder OGS-Standort bietet mindestens eine Ferienbetreuung 
zu folgenden Zeiten an: 
 Sommerferien:  3 Wochen 
 Herbstferien:  1 Woche 
 Weihnachtsferien: Tage vor Heilig Abend und Tage nach 

Neujahr 
 Osterferien:  1 Woche 
 Pfingstferien:  1 Tag 
Durch die Kooperation mit einem anderen OGS-Standort (mög-
lichst der Nachbarstandort) kann, bis auf die Tage zwischen 
Weihnachten und Neujahr sowie an Rosenmontag, an sämtli-
chen Ferientagen eine Ferienbetreuung angeboten werden.  

 
Bei Ferienangeboten über dieses Maß hinaus kann die Schul-
leitung in Abstimmung mit dem OGS-Träger entscheiden, in den 
Weihnachtsferien keine Betreuung anzubieten. 
Mit Umsetzung des Rechtsanspruchs ab 2026 besteht aller-
dings ein Rechtsanspruch auf Betreuung in den Schulferien. 
Auf Landesebene können Schließzeiten von bis zu vier Wochen 
im Jahr vorgesehen werden, die in den Schulferien liegen müs-
sen. Nach Vorlage der erwarteten Ausführungsbestimmungen 
ist ggfls. eine Änderung dieser Bestimmung erforderlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wunsch der Schulen 
 
 
Und Aufnahme der Re-
gelungen aus dem Ganz-
tagsförderungsgesetz 

An den Offenen Ganztagsgrundschulen gibt es pro Schuljahr 
zwei Schließtage, an denen Pädagogische Ganztage des multi-
professionellen Teams der OGS stattfinden. Im Rahmen der 
Jahresplanung werden diese Tage terminiert. Die Termine wer-
den den Eltern möglichst zum Beginn des neuen Schuljahres 
mitgeteilt, so dass sie sich darauf einstellen und womöglich eine 
Betreuung für ihr Kind organisieren können. 

 
Für Angebote während der Ferien wird jeweils rechtzeitig vor-
her eine Bedarfs- und Anmelderundfrage durchgeführt. Mit der 
Anmeldung besteht dann auch hier grundsätzliche Teilnahme-
pflicht. 

 

An den Offenen Ganztagsgrundschulen gibt es pro Schuljahr 
zwei Schließtage, an denen Pädagogische Ganztage des multi-
professionellen Teams der OGS stattfinden. Im Rahmen der 
Jahresplanung werden diese Tage terminiert. Die Termine wer-
den den Eltern möglichst zum Beginn des neuen Schuljahres 
mitgeteilt, so dass sie sich darauf einstellen und womöglich eine 
Betreuung für ihr Kind organisieren können. 

 
Für Angebote während der Ferien wird jeweils rechtzeitig vor-
her eine Bedarfs- und Anmelderundfrage durchgeführt. Mit der 
Anmeldung besteht dann auch hier grundsätzliche Teilnahme-
pflicht. 
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§ 4 
Mittagessen 

 
Die Teilnahme an der Mittagsverpflegung ist Pflicht. 

 

§ 4 
Mittagessen 

 
Die Teilnahme an der Mittagsverpflegung ist Pflicht. 

 

 

§ 5 
Beiträge, Umlagen, Entgelte 

 
(1) Für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung wird neben dem 

Elternbeitrag gem. § 6 Abs. 1 ein kostendeckendes Entgelt be-
rechnet. Vergünstigungen, die sich aus anderen gesetzlichen 
Regelungen ergeben, bleiben hiervon unberührt. 

 
(2) Für besondere Aktivitäten während der Ferienbetreuung, z.B. 

Ausflüge, können zusätzliche, kostendeckende Umlagen erho-
ben werden. Die Teilnahme an der Aktivität kann von der vorhe-
rigen Entrichtung der Umlage abhängig gemacht werden. Bei 
der Ferien-Rundfrage ist von den Trägern hierauf besonders 
hinzuweisen. 

 
(3) Alle übrigen Kosten sind mit den üblichen Elternbeiträgen gem. 

den nachfolgenden Festsetzungen abgegolten. 
 

§ 5 
Beiträge, Umlagen, Entgelte 

 
(2) Für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung wird neben dem 

Elternbeitrag gem. § 6 Abs. 1 ein kostendeckendes Entgelt be-
rechnet. Vergünstigungen, die sich aus anderen gesetzlichen 
Regelungen ergeben, bleiben hiervon unberührt. 

 
(2) Für besondere Aktivitäten während der Ferienbetreuung, z.B. 

Ausflüge, können zusätzliche, kostendeckende Umlagen erho-
ben werden. Die Teilnahme an der Aktivität kann von der vorhe-
rigen Entrichtung der Umlage abhängig gemacht werden. Bei 
der Ferien-Rundfrage ist von den Trägern hierauf besonders 
hinzuweisen. 

 
(3) Alle übrigen Kosten sind mit den üblichen Elternbeiträgen gem. 

den nachfolgenden Festsetzungen abgegolten. 
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§ 6 

Beitragspflichtige, Beitrag, Fälligkeit 
 
(1) Die erziehungsberechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten 

Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII (Erziehungsberechtigte) 
haben für ein Schuljahr zwölf monatliche, öffentlich-rechtliche 
Beiträge nach der folgenden Beitragstabelle zu zahlen: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahreseinkommen 

 

Elternbeitrag 

erstes Kind 

 
Elternbeitrag 

für ein  
weiteres 

Kind 
bis 18.000 € 0,00 € 0,00 € 

bis 24.000 € 20,00 € 10,00 € 

bis 36.000 € 40,00 € 20,00 € 

bis 48.000 € 60,00 € 30,00 € 

bis 60.000 € 80,00 € 40,00 € 

bis 72.000 € 100,00 € 50,00 € 

bis 84.000 € 120,00 € 60,00 € 

bis 96.000 € 140,00 € 70,00 € 

über 96.000 € 160,00 € 80,00 € 

 
§ 6 

Beitragspflichtige, Beitrag, Fälligkeit 
 
(1) Die erziehungsberechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten 

Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII (Erziehungsberechtigte) 
haben für ein Schuljahr zwölf monatliche, öffentlich-rechtliche 
Beiträge nach der folgenden Beitragstabelle zu zahlen: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahreseinkommen 

 

Elternbeitrag 

erstes Kind 

 
Elternbeitrag 

für ein  
weiteres 

Kind 
bis 24.000 € 0,00 € 0,00 € 

bis 36.000 € 40,00 € 20,00 € 

bis 48.000 € 60,00 € 30,00 € 

bis 60.000 € 80,00 € 40,00 € 

bis 72.000 € 100,00 € 50,00 € 

bis 84.000 € 120,00 € 60,00 € 

bis 96.000 € 140,00 € 70,00 € 

bis 108.000 € 160,00 € 80,00 € 

ab 108.000 € 180,00 € 90,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung der Eltern-
beitragstabelle an die 
neue Tabelle Kita-Sat-
zung 
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(2) Lebt das Kind nachweislich nur mit einem Elternteil zusammen, 

so tritt dieser an die Stelle der erziehungsberechtigten Eltern 
oder diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB 
VIII (Erziehungsberechtigte). 

 
(3) Der Beitragszeitraum entspricht grundsätzlich dem Schuljahr 

(01.08. - 31.07.). Abweichend davon beginnt die Beitragspflicht 
mit dem 1. des Monats, in dem das Kind in die OGS aufgenommen 
wird. Sie endet grundsätzlich mit Ablauf des Schuljahres, zu des-
sen Ende das Kind die OGS verlässt.  

 
Der Elternbeitrag ist jeweils bis zum 1. des Monats im Voraus zu 
entrichten und wird stets als voller Monatsbeitrag erhoben. Dies 
gilt auch dann, wenn die Betreuung im Verlauf eines Monats be-
ginnt bzw. endet. 

 
Die Fälligkeit für Beitragsnachforderungen beträgt 30 Tage nach  
Bescheiderteilung.  

 
Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der OGS (z.B. 
wegen Betriebsstörungen, Heizungsausfall, Naturereignissen, 
Streik, Pandemie pp.) oder gelegentliche Fehlzeiten des Kindes 
genauso wenig berührt wie durch Verzicht auf die Inanspruch-
nahme der Leistungen während der Ferienzeiten. 

 
Scheidet ein Kind vor Ablauf eines Schuljahres gem. § 2 Abs. 2 
Satz 3 aus, so ist die Frage der Beendigung der Beitragspflicht in 
die Ermessensentscheidung einzubeziehen. 

 
(4) Für das dritte und jedes weitere Kind, das ein Angebot in einer 

öffentlich geförderten Betreuungseinrichtung der Stadt               
Eschweiler wahrnimmt, wird kein Beitrag erhoben. 

 
(5) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die erzie-

hungsberechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten Perso-
nen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII (Erziehungsberechtigte) dem 
Jugendamt der Stadt Eschweiler schriftlich anzugeben und 
nachzuweisen, welche Einkommensgruppe (gem. Buchst. a) ih-
ren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur 

 
(2) Lebt das Kind nachweislich nur mit einem Elternteil zusammen, 

so tritt dieser an die Stelle der erziehungsberechtigten Eltern 
oder diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB 
VIII (Erziehungsberechtigte). 

 
(3) Der Beitragszeitraum entspricht grundsätzlich dem Schuljahr 

(01.08. - 31.07.). Abweichend davon beginnt die Beitragspflicht 
mit dem 1. des Monats, in dem das Kind in die OGS aufgenommen 
wird. Sie endet grundsätzlich mit Ablauf des Schuljahres, zu des-
sen Ende das Kind die OGS verlässt.  

 
Der Elternbeitrag ist jeweils bis zum 1. des Monats im Voraus zu 
entrichten und wird stets als voller Monatsbeitrag erhoben. Dies 
gilt auch dann, wenn die Betreuung im Verlauf eines Monats be-
ginnt bzw. endet. 

 
Die Fälligkeit für Beitragsnachforderungen beträgt 30 Tage nach  
Bescheiderteilung.  

 
Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der OGS (z.B. 
wegen Betriebsstörungen, Heizungsausfall, Naturereignissen, 
Streik, Pandemie pp.) oder gelegentliche Fehlzeiten des Kindes 
genauso wenig berührt wie durch Verzicht auf die Inanspruch-
nahme der Leistungen während der Ferienzeiten. 

 
Scheidet ein Kind vor Ablauf eines Schuljahres gem. § 2 Abs. 2 
Satz 3 aus, so ist die Frage der Beendigung der Beitragspflicht in 
die Ermessensentscheidung einzubeziehen. 

 
(4) Für das dritte und jedes weitere Kind, das ein Angebot in einer 

öffentlich geförderten Betreuungseinrichtung der Stadt               
Eschweiler wahrnimmt, wird kein Beitrag erhoben. 

 
(5) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die erzie-

hungsberechtigten Eltern oder diesen gleichgestellten Perso-
nen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII (Erziehungsberechtigte) dem 
Jugendamt der Stadt Eschweiler schriftlich anzugeben und 
nachzuweisen, welche Einkommensgruppe (gem. Buchst. a) ih-
ren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur 
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Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der 
höchste Elternbeitrag zu zahlen. 
 
Die Eltern oder Personen, die nach Abs. 1 und 2 an die Stelle der 
Eltern treten, haben Änderungen der persönlichen Verhältnisse 
den Schulen und dem Jugendamt sowie Änderungen der wirt-
schaftlichen Verhältnisse dem Jugendamt der Stadt Eschweiler 
umgehend schriftlich mitzuteilen (z.B. auch Abfindungen, 
Lohnnachzahlungen pp.).  
 
Sie können sich auf das gesamte Beitragsjahr, für das die Verän-
derung eingetreten ist, rückwirkend auswirken. 
 

(6) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der 
höchste Elternbeitrag zu zahlen. 
 
Die Eltern oder Personen, die nach Abs. 1 und 2 an die Stelle der 
Eltern treten, haben Änderungen der persönlichen Verhältnisse 
den Schulen und dem Jugendamt sowie Änderungen der wirt-
schaftlichen Verhältnisse dem Jugendamt der Stadt Eschweiler 
umgehend schriftlich mitzuteilen (z.B. auch Abfindungen, 
Lohnnachzahlungen pp.).  
 
Sie können sich auf das gesamte Beitragsjahr, für das die Verän-
derung eingetreten ist, rückwirkend auswirken. 
 

(6) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
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§ 7 
Einkommen 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der po-

sitiven Einkünfte der erziehungsberechtigten Eltern oder 
diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB 
VIII im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuerge-
setzes sowie ausländische Einkünfte. Ein Ausgleich mit Ver-
lusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des 
zusammen veranlagten Ehepartners ist nicht zulässig. 
 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Ein-
künfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Le-
bensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für 
die Eltern und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt 
wird, hinzuzurechnen. 
 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und 
entsprechenden Vorschriften ist nicht hinzuzurechnen. Das 
Elterngeld nach dem Bundeselterngeldgesetz und Eltern-
zeitgesetz (BEEG) bleibt nach Maßgabe des § 10 BEEG nur 
in Höhe des Grundbetrages unberücksichtigt. Mutter-
schaftsgeld bleibt analog zum Elterngeld ebenfalls nur in 
Höhe des Grundbetrages für 8 Wochen nach der Entbin-
dung unberücksichtigt. Das Betreuungsgeld nach dem 
BEEG ist nicht dem Einkommen hinzuzurechnen. 
 

§ 7 
Einkommen 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der po-

sitiven Einkünfte der erziehungsberechtigten Eltern oder 
diesen gleichgestellten Personen i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB 
VIII im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuerge-
setzes sowie ausländische Einkünfte. Ein Ausgleich mit Ver-
lusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des 
zusammen veranlagten Ehepartners ist nicht zulässig. 
 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Ein-
künfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Le-
bensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für 
die Eltern und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt 
wird, hinzuzurechnen. 
 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und 
entsprechenden Vorschriften ist nicht hinzuzurechnen. Das 
Elterngeld nach dem Bundeselterngeldgesetz und Eltern-
zeitgesetz (BEEG) bleibt nach Maßgabe des § 10 BEEG nur 
in Höhe des Grundbetrages unberücksichtigt. Mutter-
schaftsgeld bleibt analog zum Elterngeld ebenfalls nur in 
Höhe des Grundbetrages für 8 Wochen nach der Entbin-
dung unberücksichtigt. Das Betreuungsgeld nach dem 
BEEG ist nicht dem Einkommen hinzuzurechnen. 
 

 

(2) Bezieht ein Elternteil oder beziehen Personen, die nach § 6 Abs. 
2 an die Stelle der Eltern treten, Einkünfte aus einem Beschäf-
tigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats 
und steht ihm/ihnen aufgrund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle 
eine Abfindung zu oder ist er/sind sie in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem 
Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v.H. der Ein-
künfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund 
der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 

 

(2) Bezieht ein Elternteil oder beziehen Personen, die nach § 6 Abs. 
2 an die Stelle der Eltern treten, Einkünfte aus einem Beschäf-
tigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats 
und steht ihm/ihnen aufgrund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle 
eine Abfindung zu oder ist er/sind sie in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem 
Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v.H. der Ein-
künfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund 
der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 
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(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind ganze Freibeträge 
von dem nach Absatz 1 ermittelten Einkommen abzuziehen. Die 
Freibeträge orientieren sich an den in § 32 Abs. 6 EStG hinter-
legten Beträgen. Die Eltern werden dem in § 32 Abs. 6 Satz 2 
EStG erfassten Personenkreis gleichgestellt. Berücksichti-
gungsfähig sind Kinder, für die nach Steuerrecht dem Grunde 
nach Kinderfreibeträge geltend gemacht werden können.  
 
Die Beitragspflichtigen haben die Berücksichtigungsfähigkeit 
ihrer Kinder in geeigneter Form glaubhaft zu machen. Lebt das 
Kind nur mit einem Elternteil zusammen, ist der Freibetrag ana-
log der Verfahrensweise bei beiden Elternteilen zu berücksich-
tigen. 
 

(4) Maßgebend ist das Einkommen des gesamten Kalenderjahres 
(Jahresgesamtbrutto), für das der Elternbeitrag festgesetzt 
werden soll. Es gilt das Jährlichkeitsprinzip. Soweit das Jah-
reseinkommen im Sinne des Satzes 1 nicht feststeht, ist der El-
ternbeitrag vorläufig festzusetzen. Hierbei ist hilfsweise auf 
das Jahreseinkommen des vorangegangenen Kalenderjahres 
oder auf das zu erwartende Jahreseinkommen abzustellen. 

 

(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind ganze Freibeträge 
von dem nach Absatz 1 ermittelten Einkommen abzuziehen. Die 
Freibeträge orientieren sich an den in § 32 Abs. 6 EStG hinter-
legten Beträgen. Die Eltern werden dem in § 32 Abs. 6 Satz 2 
EStG erfassten Personenkreis gleichgestellt. Berücksichti-
gungsfähig sind Kinder, für die nach Steuerrecht dem Grunde 
nach Kinderfreibeträge geltend gemacht werden können.  
 
Die Beitragspflichtigen haben die Berücksichtigungsfähigkeit 
ihrer Kinder in geeigneter Form glaubhaft zu machen. Lebt das 
Kind nur mit einem Elternteil zusammen, ist der Freibetrag ana-
log der Verfahrensweise bei beiden Elternteilen zu berücksich-
tigen. 
 

(4) Maßgebend ist das Einkommen des gesamten Kalenderjahres 
(Jahresgesamtbrutto), für das der Elternbeitrag festgesetzt 
werden soll. Es gilt das Jährlichkeitsprinzip. Soweit das Jah-
reseinkommen im Sinne des Satzes 1 nicht feststeht, ist der El-
ternbeitrag vorläufig festzusetzen. Hierbei ist hilfsweise auf 
das Jahreseinkommen des vorangegangenen Kalenderjahres 
oder auf das zu erwartende Jahreseinkommen abzustellen. 
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§ 8 
Befreiungen, Ermäßigungen 

 
(1) Empfänger/innen von Leistungen nach dem Zweiten und 

Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII) sowie dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind für die Dauer des 
Leistungsbezuges von der Erbringung des Beitrages befreit. 
Gleiches gilt für die Empfänger/innen von Leistungen nach dem 
Wohngeldgesetz sowie für die Empfänger/innen von Leistun-
gen nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes (Kinderzuschlag). 
 
Nimmt der/die Leistungsempfänger/in im Laufe des Kalender-
jahres eine Erwerbstätigkeit auf und scheidet infolgedessen 
aus dem Leistungsbezug aus, so werden die bezogenen Trans-
ferleistungen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG zum Jahresein-
kommen hinzugerechnet. 
 
Eine Befreiung von der Erbringung des Beitrages besteht in den 
Fällen der Gewährung einer erzieherischen Hilfe gemäß den §§ 
33 und 34 SGB VIII unter gleichzeitiger Inanspruchnahme eines 
Betreuungsplatzes in einer Einrichtung zum Offenen Ganztags-
betrieb an Grund- und Förderschulen gem. § 1 Abs. 1 dieser Sat-
zung. 

 
(2) Nehmen mehrere Kinder einer Familie oder von Personen, die 

nach § 6 Abs. 1 an die Stelle der erziehungsberechtigten Eltern 
treten, gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder ein Ange-
bot der Kindertagespflege bei gleichzeitiger Inanspruchnahme 
einer Betreuung in einer Offenen Ganztagsschule in Anspruch, 
so wird ein kombinierter Beitrag erhoben (Kombi-Beitrag). 
Dieser setzt sich zusammen aus einem Beitragsanteil für die In-
anspruchnahme der Betreuungsleistung in Kindertageseinrich-
tung / Kindertagespflege sowie einem Beitragsanteil für die In-
anspruchnahme der Betreuungsleistung in der Offenen Ganz-
tagsschule. Für die Ermittlung der Höhe des insgesamt zu leis-
tenden Kombi-Beitrages ist der stundenmäßig höchste Betreu-
ungsumfang maßgebend (siehe nachfolgende Tabelle).  
 

§ 8 
Befreiungen, Ermäßigungen 

 
(1) Empfänger*innen von Leistungen nach dem Zweiten und 

Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII) sowie dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind für die Dauer des 
Leistungsbezuges von der Erbringung des Beitrages befreit. 
Gleiches gilt für die Empfänger*innen von Leistungen nach dem 
Wohngeldgesetz sowie für die Empfänger*innen von Leistun-
gen nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes (Kinderzuschlag). 
 
Nimmt der/die Leistungsempfänger*in im Laufe des Kalender-
jahres eine Erwerbstätigkeit auf und scheidet infolgedessen 
aus dem Leistungsbezug aus, so werden die bezogenen Trans-
ferleistungen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG zum Jahresein-
kommen hinzugerechnet. 
 
Eine Befreiung von der Erbringung des Beitrages besteht in den 
Fällen der Gewährung einer erzieherischen Hilfe gemäß den §§ 
33 und 34 SGB VIII unter gleichzeitiger Inanspruchnahme eines 
Betreuungsplatzes in einer Einrichtung zum Offenen Ganztags-
betrieb an Grund- und Förderschulen gem. § 1 Abs. 1 dieser Sat-
zung. 

 
(2) Nehmen mehrere Kinder einer Familie oder von Personen, die 

nach § 6 Abs. 1 an die Stelle der erziehungsberechtigten Eltern 
treten, gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder ein Ange-
bot der Kindertagespflege bei gleichzeitiger Inanspruchnahme 
einer Betreuung in einer Offenen Ganztagsschule in Anspruch, 
so wird ein kombinierter Beitrag erhoben (Kombi-Beitrag). 
Dieser setzt sich zusammen aus einem Beitragsanteil für die In-
anspruchnahme der Betreuungsleistung in Kindertageseinrich-
tung / Kindertagespflege sowie einem Beitragsanteil für die In-
anspruchnahme der Betreuungsleistung in der Offenen Ganz-
tagsschule. Für die Ermittlung der Höhe des insgesamt zu leis-
tenden Kombi-Beitrages ist der Betreuungsumfang des ältes-
ten Kindes in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertages-
pflege maßgebend (siehe nachfolgende Tabelle).  
 

 
 
 
 
 
 
Gendern 
 
 
 
 
Gendern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die EBS 
für Kitas und Kinderta-
gespflege 
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Kombi-Beiträge – Elternbeiträge für Kindertagespflege 
bzw. Kindertageseinrichtungen bei gleichzeitiger Inan-
spruchnahme der Offenen Ganztagsschule: 
 
 

Jahresein-
kommen 

Betreuungsumfang 25 Stunden  
pro Woche 

Beitragsan-
teil 

Tages-
pflege/Kita 

Beitrags-
anteil 
OGS 

Kombi-Bei-
trag  

insgesamt 

bis 18.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 24.000 € 20 €  10,00 €  30 €  

bis 36.000 € 25 €  20,00 €  45 €  

bis 48.000 € 45 €  30,00 €  75 €  

bis 60.000 € 75 €  40,00 €  115 €  

bis 72.000 € 100 €  50,00 €  150 €  

bis 84.000 € 130 €  60,00 €  190 €  

bis 96.000 € 145 €  70,00 €  215 €  

über 96.000 € 160 €  80,00 €  240 €  

 

 

 

 

 
  

 
Kombi-Beiträge – Elternbeiträge für Kindertagespflege 
bzw. Kindertageseinrichtungen bei gleichzeitiger Inan-
spruchnahme der Offenen Ganztagsschule: 
 
 

Jahresein-
kommen 

Betreuungsumfang 25 Stunden  
pro Woche 

Kombi- 
Beitrag 
Tages-

pflege/Kita 

Kombi- 
Beitrag 

OGS 

Summe  
Beitrag  

insgesamt 

bis 24.000 € ./. ./. ./. 

bis 36.000 € 25 € 20 € 45 € 

bis 48.000 € 45 € 30 € 75 € 

bis 60.000 € 75 € 40 € 115 € 

bis 72.000 € 100 € 50 € 150 € 

bis 84.000 € 130 € 60 € 190 € 

bis 96.000 € 145 € 70 € 215 € 

bis 108.000 €  160 € 80 € 240 € 

ab 108.000 € 175 € 90 € 265 € 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die Ta-
belle für Kitas und Kin-
dertagespflege 
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Jahresein-
kommen 

Betreuungsumfang 35 Stunden 
 pro Woche 

Beitragsan-
teil 

Tages-
pflege/Kita 

Beitrags-
anteil 
OGS 

Kombi-Bei-
trag 

insgesamt 

bis 18.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 24.000 € 30 €  10,00 €  40 €  

bis 36.000 € 40 €  20,00 €  60 €  

bis 48.000 € 70 €  30,00 €  100 €  

bis 60.000 € 105 €  40,00 €  145 €  

bis 72.000 € 140 €  50,00 €  190 €  

bis 84.000 € 185 €  60,00 €  245 €  

bis 96.000 € 225 €  70,00 €  295 €  

über 96.000 € 255 €  80,00 €  335 €  

 

 

 

 
   

 

 

Jahresein-
kommen 

Betreuungsumfang 35 Stunden 
 pro Woche 

Kombi- 
Beitrag 
Tages-

pflege/Kita 

Kombi- 
Beitrag 

OGS 

Summe  
Beitrag  

insgesamt 

bis 24.000 € ./. ./. ./. 

bis 36.000 € 40 € 20 € 60 € 

bis 48.000 € 70 € 30 € 100 € 

bis 60.000 € 105 € 40 € 145 € 

bis 72.000 € 140 € 50 € 190 € 

bis 84.000 € 185 € 60 € 245 € 

bis 96.000 € 225 € 70 € 295 € 

bis 108.000 €  255 € 80 € 335 € 

ab 108.000 € 285 € 90 € 375 € 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
Anpassung an die Ta-
belle für Kitas und Kin-
dertagespflege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 14 von 16 
Synopse OGS-Satzung ab 01.08.2024 

 

 

Jahresein-
kommen 

Betreuungsumfang 45 Stunden 
 pro Woche 

Beitragsan-
teil 

Tages-
pflege/Kita 

Beitrags-
anteil 
OGS 

Kombi-Bei-
trag 

insgesamt 

bis 18.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 24.000 € 48 €  10,00 €  58 €  

bis 36.000 € 70 €  20,00 €  90 €  

bis 48.000 € 113 €  30,00 €  143 €  

bis 60.000 € 175 €  40,00 €  215 €  

bis 72.000 € 230 €  50,00 €  280 €  

bis 84.000 € 295 €  60,00 €  355 €  

bis 96.000 € 325 €  70,00 €  395 €  

über 96.000 € 355 €  80,00 €  435 €  

 
 

 

 

Jahresein-
kommen 

Betreuungsumfang 45 Stunden 
 pro Woche 

Kombi- 
Beitrag 
Tages-

pflege/Kita 

Kombi- 
Beitrag 

OGS 

Summe  
Beitrag  

insgesamt 

bis 24.000 € ./.  ./.  ./.  

bis 36.000 € 70 €  20 €  90 €  

bis 48.000 € 113 €  30 €  143 €  

bis 60.000 € 175 €  40 €  215 €  

bis 72.000 € 230 €  50 €  280 €  

bis 84.000 € 295 €  60 €  355 €  

bis 96.000 € 325 €  70 €  395 €  

bis 108.000 €  355 €  80 €  435 €  

ab 108.000 € 385 € 90 € 475 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
Anpassung an die Ta-
belle für Kitas und Kin-
dertagespflege 
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(3) In den Fällen der ergänzenden Betreuung in einer Offenen 

Ganztagsschule und in Kindertagespflege bemisst sich der Bei-
trag nach der Gesamtbetreuungszeit gem. der Elternbeitrags-
satzung für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege in der Stadt Eschweiler [Beitragstabelle a)] und des 
Beitrages nach § 6 Abs. 1 dieser Satzung. 

 
Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiungen nach Abs. 1 (SGB II-
Empfänger etc. beitragsfrei) dieser Satzung unterschiedlich 
hohe Beiträge, so ist der höchste Beitrag zu zahlen. 

 
Diese Regelungen gelten nur für öffentlich geförderte Betreu-
ungsangebote. Für ausschließlich privat finanzierte Betreu-
ungsangebote gilt diese Satzung nicht.  

 
(4) Änderungen der Einkommensverhältnisse sind von den Bei-

tragspflichtigen unverzüglich anzugeben. 
 

 

 
(3) In den Fällen der ergänzenden Betreuung in einer Offenen 

Ganztagsschule und in Kindertagespflege bemisst sich der Bei-
trag nach der Gesamtbetreuungszeit gem. der Elternbeitrags-
satzung für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege in der Stadt Eschweiler [Beitragstabelle a)] und des 
Beitrages nach § 6 Abs. 1 dieser Satzung. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
(4) Änderungen der Einkommensverhältnisse sind von den Bei-

tragspflichtigen unverzüglich anzugeben. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wegfall der Regelung, da 
gleiche Einkommensbe-
rechnungen in KTP und 
OGS zugrunde liegen. 
 
Verschiebung der Rege-
lung in § 1 Abs. 1 

§ 9 
Mitwirkungspflichten der Schulen 

 
Die Schulen haben bei der Heranziehung der Beiträge im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten mitzuwirken. Dazu gehören die Aushändigung 
von Informationsmaterial (z.B. Satzung, Infoflyer pp) für Eltern über 
Offene Ganztagsschulen allgemein inklusive Beitragsstaffelung, die 
Ausgabe von Einkommenserklärungs- und sonstigen Vordrucken 
und die rechtzeitige Meldung an das Jugendamt vor Beginn des 
Schuljahres oder bei Änderungen über Namen und Anschrift der zur 
Ganztagsbetreuung aufgenommenen und der ausscheidenden Kin-
der einschl. Angaben zu deren Erziehungsberechtigten bzw. Perso-
nen, die an deren Stelle treten. 
 

 

§ 9 
Mitwirkungspflichten der Schulen 

 
Die Schulen haben bei der Heranziehung der Beiträge im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten mitzuwirken. Dazu gehören die Aushändigung 
von Informationsmaterial (z.B. Satzung, Infoflyer pp) für Eltern über 
Offene Ganztagsschulen allgemein inklusive Beitragsstaffelung, die 
Ausgabe von Einkommenserklärungs- und sonstigen Vordrucken 
und die rechtzeitige Meldung an das Jugendamt vor Beginn des 
Schuljahres oder bei Änderungen über Namen und Anschrift der zur 
Ganztagsbetreuung aufgenommenen und der ausscheidenden Kin-
der einschl. Angaben zu deren Erziehungsberechtigten bzw. Perso-
nen, die an deren Stelle treten. 
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§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.08.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Be-
nutzungs- und Gebührensatzung für die Einrichtung zum Offenen 
Ganztagsbetrieb an Grund- und Förderschulen in der Stadt                  
Eschweiler, in Kraft getreten am 01.08.2020, außer Kraft. 
 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.08.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Be-
nutzungs- und Gebührensatzung für die Einrichtung zum Offenen 
Ganztagsbetrieb an Grund- und Förderschulen in der Stadt                 
Eschweiler, in Kraft getreten am 01.08.2023, außer Kraft. 
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Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Kenntnisgabe Jugendhilfeausschuss öffentlich 11.06.2024 

 
 

Aktueller Sachstand zum Projekt KidS - Kommunalpoliktik in der Schule 
 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer  
 

Datum: 31.05.2024                       

 

gez. Leonhardt gez. Duikers  
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
 
Das Projekt KidS – Kommunalpolitik in der Schule – wird in diesem Jahr bereits zum 10. Mal durchgeführt. In der 
Zeit vom 01.10.2024 bis zum 17.12.2024 erhalten Schüler*innen aller weiterführenden Schulen in Eschweiler für 
ca. zwei Monate einen Einblick in die Kommunalpolitik.  
 
Interessierte Ratsmitglieder*innen stellen sich bei der Durchführung des Projektes freiwillig als Mentor*in zur 
Verfügung. Während der Projektzeit begleiten die Schüler*innen die Mentor*innen so oft wie möglich zu den mit 
dem politischen Amt im Zusammenhang stehenden Terminen. Die Mentor*innen erläutern den Schüler*innen 
kommunalpolitische Zusammenhänge und stellen zum weiteren Verständnis ggf. auch notwendige Unterlagen – 
so weit wie möglich – zur Verfügung. 
 
Die Belange der Schüler*innen wurden bei der Planung des KidS Projektes für 2024 erneut berücksichtigt. 
Schüler*innen, die sich für das Projekt melden, werden erstmalig bei ihrer Anmeldung mindestens drei im Stadtrat 
vertretene Parteien favorisieren dürfen. Die Mitarbeiter*innen des Jugendamtes werden bei dem Auswahlverfahren 
auf die entsprechenden Wünsche Rücksicht nehmen und die Zuteilung entsprechend planen. 
 
Die Auftaktveranstaltung findet am 01.10.2024 im Ratssaal des Rathauses der Stadt Eschweiler statt. Sobald 
feststeht wie viele Mentor*innen sich in diesem Jahr für das KidS Projekt zur Verfügung stellen, werden die Schulen 
mit einem Schreiben informiert.  
 
Als Anlage sind einige Presseartikel aus den Vorjahren und die Einladung bzw. Anfrage an die Ratsmitglieder*innen 
zur Mitwirkung als Mentor*in beigefügt. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
 
Das Projekt wird durch Personal der Abteilung 510/Kinder- und Jugendförderung, Kinderbetreuungs-
angelegenheiten organisiert und durchgeführt.   
 
 
Anlagen: 
Einladungsschreiben KidS - Kommunalpolitik in der Schule 
Presseartikel 
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1.  Kenntnisgabe Jugendhilfeausschuss öffentlich 11.06.2024 

 
 

Aktivitäten der Jugendarbeit in den Sommerferien 
 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 
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gez. Breuer  
 

Datum: 31.05.2024                       

 

gez. Leonhardt gez. Duikers  
 

1  2  3  4  
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 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
 
In den anstehenden Schulsommerferien bietet das Jugendamt der Stadt Eschweiler Ferienangebote für die 
unterschiedlichsten Altersgruppen an. Im Folgenden werden die Ferienangebote kurz dargestellt: 
 
Ferienprogramm der Städt. Spiel- und Lernstube: 
 
Das Programm bietet wöchentlich wechselnde Angebote mit einer Mischung aus Tagesausflügen, 
Kreativangeboten und Aktionen für Kinder ab dem ersten Schuljahr.  
Die Ausflugsziele und Angebote im Zeitraum vom 08.07.2024 bis 26.07.2024 lauten wie folgt: 
 
О 08.07.2024: Tierpark Aachen 
О 09.07.2024: Dürener Badesee 
О 10.07.2024: Mondo Verde 
О 11.07.2024: Töpfereimuseum Langerwehe 
О 12.07.2024: Kinotag 
О 15.07.2024:  Bobbolandia 
О 16.07.2024: Picknick im Grünen 
О 17.07.2024: Plopsa Coo 
О 18.07.2024: Spieleolympiade 
О 19.07.2024: Abschlussfest in der Bürgerbegegnungsstätte 
О 22.07. – 26.07.2024: Spiel- und Bastelwoche zum Thema „Reise um die Welt“ 
 
Ferienprogramm der Mobilen Jugendarbeit des Jugendamtes: 
 
Die Mobile Jugendarbeit veranstaltet u.a. Tagesausflüge für Jugendliche ab 12 Jahren. 
 
О 30.07.2024: Tagesausflug nach Köln 
О 01.08.2024: Müllsammelaktion 
О 06.08.2024: Escape Room Aachen 
О 13.08.2024: Fair Trade Aktion 
О 14.08.2024: Ausflug in einen Freizeitpark 
 
Darüber hinaus öffnet während der Sommerferien das Jugendcafé im städt. Jugendtreff „Check In“ montags in 
der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr und freitags von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr.  
 
Die Mitarbeiter*innen der Mobilen Jugendarbeit sind zusätzlich im gesamten Stadtgebiet mit dem rollenden 
Jugendtreff im Gespräch mit den Jugendlichen an den formellen und informellen Treffpunkten.  
 
Segeltörn auf dem Ijsselmeer 
Die Mobile Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Eschweiler veranstaltet in der Zeit vom 15.07.2024 bis zum 
19.07.2024 mit Unterstützung durch den Jugendhilfeverein Fallschirm e.V. und dem Netzwerk „Flügelschlag – 
Starke Kinder an der Inde“ zum neunten Mal einen Segeltörn für zwölf Jugendliche ab 14 Jahren auf dem 
Ijsselmeer. Für den Törn wird erneut ein Plattbodenschiff gechartert. Auch in diesem Jahr müssen sich die 
Teilnehmenden selbst verpflegen und täglich Segel setzen. Hierbei ist vor allem ein hohes Maß an Teamfähigkeit 
gefragt.  
 
Graffiti Aktion am Skatepark an der Indestraße 
Nach der Umgestaltung der Grünfläche an der Indestraße und des Skateparks sind insbesondere die neuen 
Elemente des Skateparks regelmäßig von Vandalismus in Form von Graffiti betroffen. In einem mehrtägigen 
Workshop vom 20.07. bis 26.07.2024 sollen Nutzer*innen und interessierte Jugendliche den Skatepark bunt und 
vielfältig gestalten. Begleitet von einem professionellen Graffiti Künstler und in Kooperation mit dem Skateverein 
„Skateweiler e.V.“ sollen Jugendliche sich künstlerisch verwirklichen. 
 
Ferienmaßnahmen in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Eschweiler-West 
Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Eschweiler-West veranstaltet die Mobile Jugendarbeit eine Street-
Soccer EM auf dem Gelände hinter dem Quartiersmanagementbüro an jedem Montag und Mittwoch in den 
Schulsommerferien. Zudem findet zum Abschluss der Sommerferien am 15.08.2024 ein sogenanntes „Bumper 
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Ball“ Turnier statt, indem die Spieler*innen umgeben sind von einer aufblasbaren Hülle und dabei versuchen, den 
Ball ins Tor zu schießen.  
 
Das Quartiersmanagement Eschweiler-West bietet außerdem noch zwei Ferienfahrten an: 
О 10.07.2024: Freilichtmuseum Kommern 
О 01.08.2024: Bobbolandia 
 
Präventionsvideoreihe „Psychische Erkrankungen“ in Kooperation mit „NOCASE-Filmproduktion“ 
Die Durchführung des Projekts soll in der 5. – 6. Sommerferienwoche (05. bis 16.08.2024) stattfinden. Pro 
Ferienwoche können 8 bis 12 Jugendliche im Alter ab 12 Jahren an den Projekttagen teilnehmen.  
Die inklusive Filmproduktion „NOCASE“ wird an vier Tagen pro Ferienwoche die Teilnehmenden bei der 
Umsetzung ihrer Ideen begleiten und mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemeinsam die Szenen für 
die Videos drehen. Die Themen „Angststörungen“, „ADHS/ADS“, „PTBS“, „Depression“, „Essstörungen“ und 
„aggressives Verhalten“ stehen zur Auswahl. 
 
Im vierten Jahresquartal kann die finale Bildungsfilmreihe den Mitwirkenden und der Öffentlichkeit präsentiert 
werden. Die Filmreihe soll auch den Schulen der Stadt Eschweiler zur präventiven Arbeit zur Verfügung gestellt 
werden, um so in den kommenden Jahren die mentale Gesundheit aller jungen Menschen zu schützen.  
 
Zirkusprojekt des Jugendamtes in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund Ortsverband Eschweiler 
e.V. und dem Netzwerk „Flügelschlag – Starke Kinder an der Inde“ 
In der Zeit vom 05.08.2024 bis 09.08.2024 sowie vom 12.08.2024 bis 16.08.2024 findet das Zirkusprojekt für jeweils 
90 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren im Zirkuszelt und in den Räumlichkeiten der Bürgerbegegnungsstätte im 
Stadtteil Eschweiler-Ost statt.  
 
In diesem Jahr wird das Projekt mit dem „Circus Soluna“ mit pädagogischem Schwerpunkt durchgeführt. 
 
Personell wird das Projekt durch ehrenamtlich Tätige, zwei Schulsozialarbeiterinnen sowie durch pädagogische 
Fachkräfte vom Kinderschutzbund OV Eschweiler e.V. unterstützt, der zudem die Finanzierung des „Circus Soluna“ 
für eine Woche übernehmen wird.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Städtische Finanzmittel für die Durchführung der v.g. Maßnahmen stehen – unter dem Vorbehalt der 
Genehmigung des Haushaltes 2024/2025 – bei dem Produkt 063620101 – „Förderung der Kinder- und 
Jugendarbeit“ im Sachkonto 52810000 „Sonstige Sachleistungen“ zur Verfügung.  
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
 
Die Ferienmaßnahmen werden durch Personal des Jugendamtes, durch das Personal der o.g. 
Kooperationspartner*innen und Ehrenamtler*innen durchgeführt. 
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Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
510 Abteilung Kinder- und Jugendförderung, Kinderbetreuungsangelegenheiten 

 
Vorlagen-Nummer 

179/24 
 

Sitzungsvorlage  

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Kenntnisgabe Jugendhilfeausschuss öffentlich 11.06.2024 

 
 

Beschlusskontrolle 
 
Aus der beigefügten Zusammenstellung ist der derzeitige Stand der Beschlussausführungen zu den im 
Jugendhilfeausschuss behandelten wesentlichen Angelegenheiten ersichtlich. Die Verwaltung bittet um 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer  
 

Datum: 31.05.2024                      

 

gez. Leonhardt gez. Duikers  
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 

Lfd.  
Nr.  

Vorlagen- 
nummer 

Sitzungs- 
datum 

Beratungsgegenstand Bemerkungen 

1 260/23 06.09.2023 Einrichtungen der offenen 
Jugendarbeit, Optimierung der 
Finanzierungsstruktur und 
Zukunftswerkstatt 

Zukunftswerkstatt noch nicht 
abgeschlossen. Der nächste Termin 
findet am 25.06.2024 statt. 

2 361/23 22.11.2023 Gesetz zur Reform des 
Vormundschafts- und 
Betreuungsrechts; hier: Einrichtung 
einer gemeinsamen 
Koordinierungsstelle der 
Jugendämter im Altkreis Aachen 
(Alsdorf, Eschweiler, Herzogenrath, 
Würselen, Stolberg, Jugendamt der 
Städteregion Aachen) zur Akquise 

Das Personal startet am 01.08.2024, 
da Kündigungsfristen zu beachten 
sind. 

3 417/23 22.11.2023 BKJ-Kindertageseinrichtung Auf 
dem Driesch; hier: Anbau von zwei 
Gruppen 

Primär wird zunächst die Sanierung 
des Ursprungsgebäudes umgesetzt. 
Parallel wird der Anbau von zwei 
Gruppen geplant. 

4 418/23 22.11.2023 Jugendbeteiligung in Eschweiler Der Projektantrag wurde 
zwischenzeitlich bewilligt. Die 
Planungen zur inhaltlichen 
Umsetzung sind gestartet. Die 
Durchführung ist für die zweite 
Jahreshälfte 2024 vorgesehen. 

5 435/23 22.11.2023 Prioritätenliste 2024 zur Ausstattung 
der Spielplätze 

Die Prioritätenliste befindet sich in 
Bearbeitung durch die 
Fachdienststelle.  

6 062/24 13.03.2024 Installation von 
Kommunikationstafeln für Kinder an 
Spielplätzen und Grundschulen; 
hier: Antrag der FDP-
Stadtratsfraktion vom 21.11.2023 

Die Grundschulleiterkonferenz und 
die Arbeitsgemeinschaft 
„Kindertagesbetreuung“ gemäß § 78 
SGB VIII haben im Mai 2024 folgende 
weitere Standorte beschlossen: 
Evangelische Grundschule Stadtmitte 
und 
Inklusive Kindertageseinrichtung Am 
Ringofen.  

7 090/24 13.03.2024 Errichtung einer Kinderspielecke im 
Rathaus-Foyer und gleichzeitig 
Verkleinerung und ggfls. 
Verschönerung des Steingartens – 
Antrag der FDP-Stadtratsfraktion 
vom 05.08.2023 

Der Auftrag wurde erteilt. Aufgrund 
der Lieferfristen wird die Umsetzung 
nach den Sommerferien 2024 
erfolgen. 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
./ .  
 
 
Personelle Auswirkungen: 
. / . 
 
 
Anlagen: 
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